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EINLEITUNG

1 EINLEITUNG

1.1 Vorwort

Nachhaltiges Handeln und ein schonender Umgang mit unserer Umwelt sind ein zunehmend
wichtiger Bestandteil der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Der Verkehr hat in Deutschland
einen Anteil von 18 Prozent an den Treibhausgasemissionen und bietet neben der Umstellung
der Energieerzeugung auf regenerative Energiesysteme eines der groBten Einsparungspoten-
tiale [1]. Weltweit ist der Umschwung hin zu alternativen Antriebskonzepten in vollem Gange,
viele europaische Lander haben ein Ausstiegsdatum fur Benzin- und Dieselfahrzeuge festgelegt:
Frankreich und GroBbritannien verbieten ab 2040 den Verkauf von Verbrennungsmotoren, die
Niederlande bereits ab 2030 [2].

In Deutschland wird die Verkehrswende vom Bund, den Bundeslandern und vielerorts auch auf
kommunaler Ebene vorangetrieben. Durch den Umstieg von konventionellen auf alternative
Antriebstechnologien kann der Pkw-Individualverkehr in eine nachhaltigere Mobilitatsform
Uberflihrt werden. Eine Grundvoraussetzung dafr ist die Versorgung von Elektrofahrzeugen
mit Strom aus erneuerbaren Energietragern. Zu diesem Zweck wird der flichendeckende Aus-
bau von Ladeinfrastruktur bundesweit aktiv geférdert und vorangetrieben. Flr die Verbreitung
von Brennstoffzellenfahrzeugen ist der Ausbau von Wasserstofftankstellen erforderlich.

Zusatzlich zu den Blrgern konnen Unternehmen einen groBen Beitrag zu einer nachhaltigen
Mobilitatsentwicklung leisten. Neben der Einflhrung von Dienstfahrrddern im Rahmen eines
betrieblichen Mobilititsmanagements sowie der Forderung von OPNV-Tickets spielt die Elektrifi-
zierung der eigenen Fahrzeugflotte sowie die Schaffung von Lademdglichkeiten fir Mitarbeiter
und externe Dritte hierbei eine entscheidende Rolle. Die vorliegende Informationsbroschiire soll
Unternehmen in Bezug auf die Handlungsmaglichkeiten im Bereich der Elektromobilitét infor-
mieren und sie bei einem Umstieg unterstitzen.



1.2 Hintergrund und Zielsetzung

Sowohl in Heidelberg als auch in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar wird dem Um-
stieg auf nachhaltige Mobilitatslosungen eine hohe Bedeutung beigemessen. Das Engagement
zeigt sich nicht nur in Form von kommunalen Forderprogrammen und dem Ausbau von Ladein-
frastruktur, sondern auch in der Durchfiihrung von verschiedenen Projekten in Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen. Die Inhalte dieser Broschlre wurden zu groBen Teilen im Rahmen
des Projekts »Elektromobilitdtskonzept Stadt Heidelberg« in Zusammenarbeit mit der Stadt Hei-
delberg und den Stadtwerken Heidelberg vom Fraunhofer IAO erarbeitet. Da viele im Rahmen
der Studie gewonnenen Erkenntnisse auch fir Unternehmen relevant sind, welche nicht in der
Metropolregion Rhein-Neckar ansassig sind, entstand die separate Veréffentlichung in Form der
vorliegenden Broschiire. Dies geschah in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg, welche als Auf-
traggeber der genannten Studie einen wichtigen Beitrag zur Entstehung geleistet hat.

Eine zentrale Erkenntnis, die durch eine im Rahmen des Projekts durchgefihrte Unternehmens-
umfrage gewonnen wurde, war die Identifikation eines Informationsdefizits im Hinblick auf die
Einflhrung von Elektromobilitat in Unternehmen. Diese betraf vor allem die folgenden Berei-
che:

= Esist aktuell keine strukturierte Ubersicht zu potentiellen Elektrofahrzeugen fiir Unterneh-
men und Unternehmensflotten vorhanden.

= Ein strukturierter Leitfaden fir Unternehmen, welcher eine Anleitung zur Planung, Geneh-
migung und zum Aufbau sowie Betrieb von Ladeinfrastruktur bietet, ist ebenfalls nicht ver-
flgbar. Existierende Ansatze einiger Stadte sind zu spezifisch und daher nicht allgemein
Ubertragbar.

B Es gibt keine Ubersichtliche Darstellung aller existierenden Forderprogramme (Bundes- und
Landesebene) mit einer zusétzlichen Kennzeichnung der relevanten Forderprogramme fir
bestimmte Personengruppen

Ziel der vorliegenden Broschre ist die Vermittlung von Informationen zur erfolgreichen Einflih-
rung von Elektromobilitat in Unternehmen. Bestandteil davon ist eine Ubersicht und ein Ver-
gleich verschiedener Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien. Zum anderen ist ein Pra-
xisleitfaden zur Planung, Genehmigung und zum Aufbau sowie Betrieb von Ladeinfrastruktur
fur Elektroautos und darlber hinaus eine Zusammenfassung aller aktuellen Forderinstrumente
flr den Erwerb von Elektrofahrzeugen sowie die Errichtung von Ladeinfrastruktur enthalten.



EINLEITUNG

Bei den Informationen zu den jeweiligen Themen wurde darauf geachtet, diese praxisnah und
somit anwendbar zu gestalten. Die sich herauskristallisierenden Standards werden in verschie-
denen Kapiteln Ubersichtlich dargestellt. Damit sollen Potentiale nachvollziehbar aufgezeigt und
Informationsdefizite reduziert werden.

Uber die in dieser Broschiire gegebenen Informationen hinaus besteht ggf. weiterer Beratungs-
bedarf im Zuge der praktischen Umsetzung des Umstiegs auf elektrisch angetriebene Fahrzeu-
ge. In diesem Zusammenhang wird eine enge Vernetzung und Zusammenarbeit mit Kommu-
nen und lokalen Energieversorgern empfohlen.



2 AUSWAHL UND
ANSCHAFFUNG VON
E-FAHRZEUGEN

2.1 Kapiteliibersicht

Der heutige Markt bietet eine Vielzahl verschiedener Antriebstechnologien fiir Kraftfahrzeuge
und im Besonderen fiir Personenkraftwagen (Pkw). Kapitel 2.2 liefert einen Uberblick Gber die
gangigen und im folgenden betrachteten Antriebstechnologien.

Im Fokus der Broschiire stehen vorrangig Brennstoffzellen-, Batterieelektro- und Plug-In-Hyb-
rid-Fahrzeuge. Eine Auswahl der Vorteile (teil-)elektrischer Antriebstechnologien gegenlber
einem konventionellen Verbrenner finden sich in Kapitel 2.3. Zudem werden die oben genann-
ten Technologien in den Kategorien

Lokale Schadstoffemissionen,

Reichweite,

Lade- und Tankvorgang,

Energieeffizienz im Betrieb und

Wirtschaftlichkeit (Total-Cost-of-Ownership-Analyse)

analysiert, um fir den jeweiligen Einsatzzweck eine fundierte Entscheidung treffen zu kénnen.
In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit wird deutlich, dass alternativ angetriebene Fahrzeuge durch
Subventionen und geringere Betriebs- und Fixkosten bereits zum heutigen Zeitpunkt teilweise

konkurrenzfahig zu konventionellen Fahrzeugen sind.

Eine abschlieBende Marktanalyse des aktuellen Angebots an alternativ angetriebenen Fahr-
zeugmodellen zeigt, dass Elektrofahrzeuge in allen untersuchten Pkw-Kategorien erhaltlich
sind.



AUSWAHL UND ANSCHAFFUNG
VON E-FAHRZEUGEN

2.2 Elektrofahrzeuge im Uberblick

Die Antriebsformen fir die Mobilitdt der Zukunft sind bereits marktreif und kénnen in vielen
Bereichen Vorteile gegenliber der Nutzung von konventionellen Antrieben vorweisen. Abbil-
dung 1 gibt einen Uberblick tber die aktuell wichtigsten Antriebstechnologien bei Pkw.

Im Fokus dieser Informationsbroschire stehen Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge,
welche die einzigen beiden Antriebskonzeptionen darstellen, die eine ausschlieBlich elektrische
und damit emissionsfreie Fahrt ermdglichen. Plug-In-Hybride, die den Bedingungen des Elektro-
mobilitdtsgesetzes gentigen, kdnnen das Ziel der emissionsfreien Fahrt fir Kurzstrecken errei-
chen und werden ebenfalls thematisiert. Nach dem Elektromobilitdtsgesetz gelten solche Plug-
In-Hybride als Elektrofahrzeuge, die entweder einen CO,-AusstoB von 50 g/km nicht Gber-
schreiten oder Uber eine elektrische Reichweite von mindestens 40 km verfligen und extern
aufladbar sind.

Seitdem die Produktion des BMW i3 Range Extender fir den deutschen Markt eingestellt

wurde, ist diese Antriebstechnologie auf dem Neuwagenmarkt kaum vertreten und wird
dementsprechend nicht berlcksichtigt.
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Verbrenner (ICE)

Das Fahrzeug wird durch die Verbrennung
von Mineraldl, Erdgas oder alternativen
Kraftstoffen aus CO,-neutralem Biogas an-
getrieben. Zudem koénnen durch das Power-
to-Liquid-Verfahren (PtL) synthetische
Kraftstoffe aus Strom erzeugt werden.

Plug-In-Hybrid (PHEV)

In Erweiterung des Antriebskonzepts des
Elektrohybrids kann die Batterie extern auf-
geladen und das Fahrzeug auf Kurzstrecken
hierdurch rein elektrisch gefahren werden.

Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV)

Beim Tankvorgang zugeflhrter Wasserstoff
wird mittels einer Brennstoffzelle wahrend
der Fahrt in elektrische Energie umgewandelt,
welche nach der Zwischenspeicherung in
einer Batterie letztendlich einen Elektromotor
antreibt.

Konventioneller Antrieb

Elektromobilitat

Elektrohybrid (HEV)

Der Antrieb des herkdmmlichen Ver-
brenners wird um einen Elektromotor und
eine Batterie erganzt, die ausschlieBlich
wahrend der Fahrt geladen wird.

Ein Elektromotor wird aus einer Batterie
gespeist, die extern geladen wird. Bei langen
Fahrtzeiten kann die Batterie wahrend

der Fahrt durch einen zusatzlich verbauten
Verbrennungsmotor geladen werden.

Ein Elektromotor wird durch eine Batterie
gespeist, die extern an einem Stroman-
schluss aufgeladen werden kann und
zusatzlich wahrend des Bremsvorgangs
Energie rickgewinnt.

Abbildung 1: Ubersicht der
wichtigsten Antriebstechnolo-
gien von Pkw (ICE, HEV, PHEV,
REEV, FCEV und BEV).

11



AUSWAHL UND ANSCHAFFUNG
VON E-FAHRZEUGEN

" Plug-In-Hybride im Sinne des
Elektromobilitdtsgesetzes:
CO,-AustoB3 von max. 50g/km
oder elektrische Reichweite von

mindestens 40 km.

2 Plug-In-Hybridfahrzeuge be-
sitzen nur bei Kurzstrecken von
weniger als circa 50 km und
unter optimalen Bedingungen
das Potential eines lokal emissi-

onsfreien Fahrzeugs.

Tabelle 1: Vorteile von Elektro-
fahrzeugen (FCEV, BEV, PHEV)
gegentber konventionellen

Verbrennern (ICE).
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2.3 Vorteile der Anschaffung von E-Fahrzeugen und der Flottenumstellung

Der Umstieg vom Verbrenner auf alternativ angetriebene Fahrzeuge (Batterieelektro-, Brenn-
stoffzellen- und Plug-In-Hybridfahrzeuge) bietet folgende Vorteile, welche alle Elektrofahrzeuge

() X

Lokale Emissionsfreiheit (Langstrecke) v v X X
Steuervorteil: Der zu versteuernde »geldwerte

im Sinne des Elektromobilitdtsgesetzes teilen:

Antriebstechnologie FCEV

Lokale Emissionsfreiheit (Kurzstrecke) v

Vorteil« reduziert sich gegentber einem Verbrenner v v v X
um die Halfte [1].
Imagegewinn fiir das Unternehmen:
Kunden und Mitarbeitern wird der Eindruck eines
nachhaltig agierenden und modernen Unter-
nehmens vermittelt [2].
Befreiung von der Kfz-Steuer: Elektrofahrzeuge,
die bis zum 31.12.2020 erstmalig zugelassen
wurden bzw. werden, sind fir 10 Jahre von der
Kfz-Steuer befreit [3].
Langfristig erhohter Wiederverkaufswert: Dro-
hende Fahrverbote und das zunehmende Umwelt-
bewusstsein der Bevolkerung werden Verbrenner in
der Zukunft immer unattraktiver werden lassen.

Es wird deutlich, dass Plug-In-Hybride in Kategorien, die etwas Uber die Nachhaltigkeit der An-
triebstechnologien aussagen, nur eingeschrankt Vorteile gegentiber konventionell angetriebe-
nen Fahrzeugen besitzen.

Viele Eigenschaften der einzelnen Antriebstechnologien kénnen nicht allgemeingltig bewertet
werden. Vor- bzw. Nachteile ergeben sich in Abhdngigkeit des Kontexts und jeweiligen Ein-
satzzwecks. Die Prioritaten bei der Entscheidungsfindung fir die Auswahl eines Fahrzeugs vari-
ieren je nach Beschéaftigungsfeld.



Im Folgenden werden die drei zuvor genannten elektrischen Antriebstechnologien in finf ver-

schiedenen Bereichen untereinander und mit einem konventionellen Verbrenner verglichen. Die
Abwagung der Relevanz der unterschiedlichen Bereiche flr das eigene Unternehmen sowie die
Bewertung der verglichenen Eigenschaften im Rahmen der eigenen unternehmerischen Tatig-
keit mussen durch das Unternehmen selbst erfolgen.

Lokale Schadstoffemission

Lokale Schadstoffe werden durch das Fahrzeug nach dem Tank- bzw. Ladevorgang emittiert.
Jene Schadstoffe, die nur indirekt bei der Brennstoff- bzw. Stromerzeugung entstanden sind,
werden als globale Schadstoffe bezeichnet und hangen stark von externen Faktoren ab, die
nur in bedingtem MaBe in Zusammenhang mit der Antriebsart stehen.

Zu den wichtigsten Schadstoffen, die durch einen Verbrennungsmotor emittiert werden, zahlen

das Treibhausgas CO, und die gesundheitsbeeintrachtigenden Schadstoffe NOx und Feinstaub. ICE
In Abhédngigkeit von Motortechnologie und verwendeten Treibstoffen fallt die Verteilung der
Schadstoffe unterschiedlich stark aus. Oftmals werden Systeme eingesetzt, welche unter ande-

rem die Schadstoffe NOx und Feinstaub anteilig reduzieren kénnen, dabei allerdings starken
temperaturabhdngigen Effizienzschwankungen unterliegen. Feinstaube, die durch Brems-,

Reifen- und Fahrbahnabrieb entstehen, kdnnen nicht vermieden werden.

Durch den Einsatz eines Elektromotors kénnen beim Brennstoffzellen- und Batterieelektroan-

trieb alle verbrennungsbedingten Schadstoffemissionen lokal vermieden werden. Zudem kann FCEV
die Feinstaubbelastung durch den Bremsabrieb einer mechanischen Bremse weitestgehend

vermieden werden, da Elektrofahrzeuge einen GrofBteil der Bremskraft durch Rekuperation

(technisches Verfahren zur Riickgewinnung von Energie) erzeugen. Durch Reifen- und Fahr-

bahnabrieb emittieren jedoch auch Elektrofahrzeuge Feinstaub.

Auch Plug-In-Hybridfahrzeuge kénnen sich auf Kurzstrecken die genannten Vorteile eines Elekt-
roantriebs zu eigen machen. Wird allerdings eine Distanz von derzeit maximal circa 50 km Uber- PHEV
schritten, muss der Verbrennungsmotor zugeschaltet werden, woraufhin sich der Plug-In-Hybrid

nicht umweltfreundlicher als ein konventioneller Verbrenner verhélt. Lediglich die Fahigkeit der
Rekuperation verbessert die Umweltstatistik eines Plug-In-Hybrids fir Mittel- und Langstrecken.

Eine optimale Ausnutzung des Potentials der Technologie ist somit stark von zurlickgelegten

Distanzen und dem gewissenhaften Laden der Batterie abhédngig.
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AUSWAHL UND ANSCHAFFUNG
VON E-FAHRZEUGEN

Reichweite
Der bendtigte Treibstoff zum Betrieb eines Verbrennungsmotors kann durch das gut ausgebau-
ICE te Tankstellennetz in Deutschland flachendeckend bezogen werden.

Die Reichweite eines vollgeladenen Batterieelektrofahrzeugs unterliegt einer groBen Schwan-
kungsbreite. Einige Kleinfahrzeuge sind fur einen kleinen Aktionsradius ausgelegt und verfligen
Uber eine Reichweite von circa 150 km, andere Fahrzeuge sind mit Reichweiten von Gber
500 km auch langstreckentauglich.

Alle derzeit verfligbaren Brennstoffzellenfahrzeuge verfligen Uber eine Reichweite von Uber
500 km und sind damit langstreckentauglich.

Plug-In-Hybride verfiigen meist Uber eine elektrische Reichweite von derzeit weniger als 50 km
und sind damit nur flr Kurzstrecken eine nachhaltige Alternative zum konventionellen Fahr-

zeug. Durch den zusétzlichen konventionellen Antrieb kann das Fahrzeug dennoch fir groBe
Distanzen genutzt werden.

Lade und Tankvorgang
Der Tankvorgang eines konventionellen Verbrenners ist intuitiv und kann innerhalb weniger
ICE Minuten abgeschlossen werden.

Die Batterie kann an einer Ladestation im 6ffentlichen Raum, mittels einer Wallbox und sogar
an einer Haushaltssteckdose geladen werden. Die Ladestecker sind in der gesamten EU ein-
heitlich, wodurch Batterieelektrofahrzeuge mit allen Ladestationen kompatibel sind. An den
meisten Ladestationen kénnen Fahrzeuge innerhalb einiger Stunden aufgeladen werden.
Zudem sind viele Autobahnraststatten mittlerweile mit Schnellladestationen ausgestattet, an
7 Jonity ist ein Joint Venture der  denen sich die Ladezeit drastisch verringert. Das Joint Venture »lonity«3 hat es sich zur Aufgabe
BMW Group, der Daimler AG, — gemacht, ein 350 kW-Ladenetz in Europa aufzubauen, welches eine Ladung fir Reichweiten
der Ford Motor Company und ~ von mehreren hundert Kilometern in nur wenigen Minuten ermdglicht [4]. Derzeit sind aller-
der Volkswagen AG mit den  dings nicht alle Batterieelektrofahrzeuge schnellladefahig, was zu deutlich hoheren Ladezeiten
Marken Porsche und Audi [4].  bei diesen Fahrzeugen fihrt.

Brennstoffzellenfahrzeuge kénnen den Energietrager Wasserstoff an einer der aktuell 81 eroff-

FCEV neten Wasserstofftankstellen in Deutschland erhalten (Stand: 1.2020) [5]. In Zukunft werden
voraussichtlich viele weitere Wasserstofftankstellen hinzukommen. Der Tankvorgang kann in 5
bis 10 Minuten beendet werden.
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Die Batterie von Plug-In-Hybriden kann aufgrund ihrer GroBe selbst bei schlechten Bedingun-
gen an einer Haushaltssteckdose in circa 2 Stunden geladen werden. Der Mineral6ltank eines PHEV
Plug-In-Hybrids wird wie bei einem konventionellen Verbrennungsmotor an einer herkdmmli-

chen Tankstelle gefillt.

Rohstoffbeschaffung zur Produktion
Fir die Produktion eines Fahrzeugs werden zum Teil bedenkliche Rohstoffe eingesetzt, deren
Forderung umweltschadlich ist oder unter menschenunwdirdigen Verhaltnissen erfolgt.

Bei der Produktion des Antriebsstrangs eines Verbrennungsmotors werden Selten-Erd-Metalle
eingesetzt und bei der Herstellung des Katalysators wird zudem Platin verbraucht, welches zu ICE
einem groBen Teil in Stdafrika unter menschenunwtirdigen Verhaltnissen gefordert wird [6].

Zur Produktion von Elektromotoren werden Seltene Erden bendtigt, welche teilweise unter
menschenunwrdigen Verhaltnissen und unter groBen Umweltbelastungen geférdert werden
[7]. Die notwendige Menge an Seltenen Erden wird allerdings stets reduziert und Techniken
zum Recycling werden entwickelt [8]. Bestandteil von Lithium-lonen-Batterien, wie sie in Batte-
rieelektrofahrzeugen haufig verbaut werden, sind die Metalle Lithium und Cobald, welche teil-
weise unter umweltschadlichen Verhéaltnissen gefordert werden [9].

Auch im FCEV ist ein Elektromotor verbaut, fir welchen Seltene Erden benétigt werden. Eben-

S0 ist eine Batterie verbaut, welche allerdings weitaus kleiner dimensioniert ist und somit nicht FCEV
in einem gleich groBen AusmaB die Metalle Lithium und Cobald abgebaut werden missen. Fir

den Brennstoffzellenantrieb werden allerdings zusétzliche Seltene Erden bendtigt. Die Katalysa-

toren der Brennstoffzellen von FCEV enthalten wie jene des Verbrenners den umstrittenen Roh-

stoff Platin [6].

Zusatzlich zu den genannten Umweltproblemen bei der Herstellung von Elektromotoren und
der Batterie kommen bei einem Plug-In-Hybrid die Probleme eines Verbrennungsmotors hinzu. PHEV

Endenergiebeschaffung (Brennstoff-, Wasserstoff- und Strombeschaffung)

Die Kraftstoffe, die flr den Betrieb des Verbrennungsmotors benotigt werden, werden zum

groBten Teil aus Erddl und -gas erzeugt, deren Férderung und Verarbeitung zu immensen Be- ICE
eintrachtigungen der Umwelt fUhrt. Hierzu zéhlen die dauerhafte Verschmutzung von SGB- und
Salzwasser, die CO,-Emissionen aufgrund eines hohen Energieverbrauchs und der Erdgasabfa-

ckelung (Gas-Flaring) sowie die Erzeugung groBer Mengen von Sondermdll [10]. Alternativen

hierzu bieten biologische oder synthetische Kraftstoffe. Biokraftstoffe werden aus Energiepflan-

zen gewonnen, welche bei einer Deckung des Energiebedarfs des Verkehrssektors unter aus-
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schlieBlicher Verwendung von Biokraftstoffen einen erheblichen Teil der weltweit verfligbaren
Ackerflache beanspruchen wiirde [11]. Synthetische Kraftstoffe konnen aus 6kologischem
Strom gewonnen werden.

Batterieelektrofahrzeuge werden mit Strom aus dem elektrischen Energienetz geladen. Der tat-
sachliche 6kologische FuBabdruck eines Batterieelektrofahrzeugs hangt daher neben den Ein-
flussfaktoren in der Produktion von den Verfahren der Stromgewinnung zum Betrieb ab. Wird
der bendtigte Strom mittels eines Okostromtarifs aus erneuerbaren Quellen bezogen oder
durch eine lokale Photovoltaikanlage erzeugt, kénnen CO,-Emissionen im Betrieb vermieden
werden.

Eine Technologie, bei der Wasserstoff CO,-neutral erzeugt werden kann, ist die Elektrolyse
durch elektrischen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Neben der Herstellung von Wasser-

stoff kénnen durch das Verfahren Erzeugungsspitzen des volatilen Stroms aus erneuerbaren
Energien ausgeglichen werden, wodurch ein positiver Beitrag zur Realisierung der Energiewen-
de geleistet werden kann. Derzeit verfligbarer Wasserstoff wird jedoch zu groBen Teilen aus
Erdgas hergestellt. [12, 13].

Der 6kologische FuBabdruck eines Plug-In-Hybrids hdangt beim elektrischen Betrieb genauso wie
beim Batterieelektrofahrzeug von der Art der Stromgewinnung ab. Bei der Verwendung des
Verbrennungsmotors ist die Umweltbilanz des Plug-In-Hybrids der eines Verbrenners gleich zu
setzen.

Energieeffizienz im Betrieb
“ Dies gilt fir alle Antriebsarten,  In Abbildung 2 wird die Effizienz im Betrieb von Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahr-
sofern die gewandelte elektri-  zeugen sowie von Verbrennern, die mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben werden, mitein-
sche Energie aus regenerativen, — ander verglichen. Die ausschlieBliche Betrachtung CO,-neutraler Antriebsarten* wurde aus
CO,-neutralen Energiequellen  Grinden der Vergleichbarkeit gewahlt.
stammt.
Es handelt sich um eine Well-to-Wheel-Analyse der drei Antriebstechnologien, bei der die Effizi-
enz der Energiekette von elektrischer hin zu mechanischer Energie betrachtet wird. Zu sehen ist
die auf die Nutzenergie normierte Energiemenge, die in Form von elektrischer Energie bendtigt
wird, um in Folge der Verluste der Umwandlungs- und Transportkette ausreichend Energie zur
Verfligung zu stellen.

Deutlich wird, dass Batterieelektrofahrzeuge sehr viel effizienter arbeiten als die beiden anderen
Antriebstechnologien. Von 1,4 kWh elektrischer Energie kann in einem Batterieelektrofahrzeug
1 kWh genutzt werden, um das Fahrzeug anzutreiben. Flr ein Brennstoffzellenfahrzeug muss
zuvor die 2,8-fache Energiemenge in Form von elektrischer Energie zur Verfligung stehen, bei

16



einem Verbrenner mit synthetischem Kraftstoff ist es sogar die 8,7-fache Energiemenge. Ein
Batterieelektrofahrzeug erreicht in dieser Betrachtung einen Wirkungsgrad von 70 Prozent, ein
Brennstoffzellenfahrzeug 36 Prozent und ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor einen Wir-
kungsgrad von 11 Prozent. Der schlechte Wirkungsgrad des Verbrenners ist vor allem dem inef-
fizienten Antriebsstrang geschuldet: allein dieser kann nur 27 Prozent der zugefihrten Energie
des Treibstoffs in mechanische Energie umwandeln.

elektrische . o
) Abbildung 2: Effizienz und
Energie . .
normierter Energiebedarf der
CO,-neutralen Antriebstechno-
logien von Batterieelektro- und
Brennstoffzellenfahrzeugen
) sowie Verbrennern mit syntheti-
mechanische 1 1

) schem Kraftstoff [14].
Nutzenergie

Wirtschaftlichkeit
Nach einer im Jahr 2016 veroffentlichten Studie von puls Marktforschung sind die Kosten eines
Fahrzeugs das wichtigste Entscheidungskriterium beim Fahrzeugkauf [15].

Durch eine Analyse der Total-Cost-of-Ownership (TCO), d. h. der Gesamtbetriebskosten eines
Fahrzeugs, konnten die monatlichen Kosten fiir den Betrieb verschiedener Fahrzeuge unter-
schiedlicher Antriebstechnologien verglichen werden. Den untersuchten Elektrofahrzeugen
wurden maglichst ahnliche Verbrenner oder Elektrohybride gegenubergestellt. Um den
Pkw-Markt moglichst breit widerspiegeln zu kénnen, wurden Elektrofahrzeuge aus mehreren
Fahrzeugklassen (Kleinwagen, Kleintransporter, Kompaktfahrzeuge und SUV) untersucht.

Grundvoraussetzung fur die Wahl der Batterieelektrofahrzeuge war die Verflgbarkeit eines
maoglichst ahnlichen Vergleichsmodells. Aufgrund der kleinen Fahrzeugauswahl wurden beide
in Deutschland zulassungsfahigen Brennstoffzellenfahrzeuge unabhangig hiervon in die Analyse
aufgenommen.
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° Der Bruttowiederverkaufswert
wurde fir alle Fahrzeuge auf

40 Prozent des Bruttolisten-
preises des jeweiligen Fahrzeugs

festgelegt.

¢ Versicherungskosten unter-
liegen grofBen Schwankungen,
die von externen Faktoren
(Alter und Fahrerfahrung des
Versicherten, versicherter Perso-
nenkreis, Versicherungsumfang

usw.) bestimmt werden.

7 Es wurden bereits die beim Au-
togipfel am 05.11.2019 beschlos-
senen erhéhten Férderungen fir

Elektrofahrzeuge einbezogen.
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In der Kategorie »Kompaktklasse« wurde der Toyota Prius trotz seines hybriden Antriebsstrangs
anstelle eines konventionellen Verbrenners als Vergleichsfahrzeug herangezogen. Dies liegt dar-
in begriindet, dass der Toyota Mirai, der Toyota Prius-Plug-In und der Toyota Prius in Bauform
und Ausstattungsvarianten viele Uberschneidungen besitzen und kein in gleichem MaBe geeig-
neter Verbrenner gefunden wurde.

Die folgenden Annahmen wurden getroffen:

Betriebsdauer des Fahrzeugs: 4 Jahre
Jahrliche Laufleistung: 20000 km

m  Beriicksichtigte Kosten: Bruttokaufpreis, Bruttowiederverkaufspreis®, Kfz-Steuer,
durchschnittliche Werkstattkosten (Reparaturen, Reifenwechsel, Inspektion etc.),
Treibstoff/Stromkosten

®m  Vernachlassigte Kosten: Kasko- und Haftpflichtversicherungen®, Pflegekosten,
Geldwerter Vorteil der Elektrofahrzeuge, weitere nicht voraussehbare Kosten

= Die Energietragerkosten wurden auf folgende Werte festgesetzt:
Benzin: 1,36 €/I
Diesel: 1,26 €/1
Wasserstoff: 9,50 €/kg
Strom: 0,30 €/kWh

Es wurden sowohl die Gesamtbetriebskosten ohne Subventionen als auch die Kosten unter Ein-
beziehung des »Umweltbonus«’ des Bundes untersucht. Zur Verallgemeinerung der Analyseer-
gebnisse wurde auf die Einbeziehung von Forderprogrammen auf Landes- und Kommunalebe-
ne verzichtet. Je nach Sitz eines Unternehmens stehen beim Kauf eines Elektrofahrzeugs
dementsprechend eventuell hohere Forderbetrage zur Verfligung, welche die Gesamtkosten
des Betriebs der alternativ angetriebenen Fahrzeuge erheblich senken kénnen. Die Ergebnisse
der TCO-Analyse sind in Abbildung 3 visualisiert.
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Die untersuchten batterieelektrischen Fahrzeuge sind in den Kategorien Kleinwagen und Kom-
paktklasse in der Gesamtkostenbetrachtung trotz des hoheren Kaufpreises glnstiger als die
konventionellen Vergleichsmodelle. In der Kategorie Kleintransporter ist das batterieelektrische
Fahrzeug nur 4 Prozent teurer als in der Gesamtkostenbetrachtung. Der wasserstoffbetriebene
SUV ist trotz der Forderung 29 Prozent teurer als das konventionelle Vergleichsmodell.

In der Kompaktklasse unterscheiden sich die Gesamtkosten des Hybridmodells, des Plug-In-Hy-
brids und des Batterieelektrofahrzeugs unter Einbeziehung der Subventionen nur marginal. Die
Kosten des wasserstoffbetriebenen Toyota Mirai sind mehr als doppelt so hoch, wie die der drei
zuvor genannten Antriebstechnologien. Diese Beobachtung kann auf den fir die Kompaktklas-
se unublich hohen Bruttolistenpreis des Fahrzeugs (78 600 €, Stand: 1.2020) zurtickgefthrt
werden.

Besonders auffallend ist die vergleichsweise geringe Bedeutung des gegenlber den Vergleichs-
modellen erhdhten Kaufpreises bei den batterieelektrischen Fahrzeugen fir die monatlichen
Gesamtkosten. Der Mercedes-Benz eVito ist nach dem Listenpreis circa 50 Prozent teurer als
der entsprechende Verbrenner. Bei der Gesamtkostenanalyse schrumpfen die Mehrkosten des
Elektroantriebs bereits ohne Férderungen auf circa 20 Prozent.

ICE
HEV B
PHEV
BEV
FCEV
forderfahiger Anteil

Abbildung 3: Monatliche
Gesamtbetriebskosten alternativ
angetriebener Pkw unter Einbe-
zug des Férderprogramms

»Umweltbonus« des Bundes.
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8 Die »Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure
(WLTP)« ist der aktuell gultige
Fahrzyklus zur Bestimmung von
Abgas- und Schadstoffemissi-

onen.

9 Der »Neue europdische Fahr-
zyklus (NEFZ)« ist ein veralteter
Fahrzyklus und wird seit dem
01.09.2017 schrittweise durch
den WLTP-Zyklus abgelést.
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Noch gravierender fallt dies beim VW e-up! ins Gewicht, bei welchem sich die Mehrkosten von
70 Prozent beim Kauf im Laufe des Betriebs und durch den Wiederverkauf auf circa 20 Prozent
bei der Gesamtkostenbetrachtung reduzieren.

24 Angebot und Analyse potentieller Fahrzeuge

Viele Automobilbauer bieten bereits Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an, von denen im Fol-
genden eine Auswahl prasentiert wird. Dabei werden die Fahrzeuge in sechs Kategorien verglichen:

= Antriebsart
Berlicksichtigt werden Brennstoffzellenautos, batterieelektrischbetriebene sowie
Plug-In-hybride Fahrzeuge.

u  Elektrische Reichweite
Sofern nicht anders gekennzeichnet, handelt es sich um die nach dem WLTP2-Verfahren
bestimmte und in den NEFZ°-Standard umgerechnete Werte. Dies entspricht der aktuell vor-
geschriebenen Prozedur zur Bestimmung des Verbrauchs. Die Reichweitensteigerung,
welche bei einem Plug-In-Hybrid zusatzlich durch den konventionellen Antrieb erzielt wird,
ist ausdrucklich nicht berticksichtigt.

= Strom-/Wasserstoff-/Kraftstoffverbrauch
Sofern nicht anders gekennzeichnet, handelt es sich um die nach dem WLTP-Verfahren
bestimmte und in den NEFZ-Standard umgerechnete Werte.

= Ladevorgang
Es werden Informationen zur Ladedauer bzw. der Ladeleistung und Ladetechnologie bei
Batterieelektrofahrzeugen geliefert.

= Sitzplitze
Angegeben ist die Anzahl der Sitzplatze des Fahrzeugs.

= Verfligbarkeit
Hier werden Informationen Uber die aktuelle Verfligbarkeit bzw. geplante Markteinfihrung
des Fahrzeugs gegeben.

= Bruttolistenpreis
Genannt ist der Grundpreis des Fahrzeugs. Der Kaufpreis dient lediglich der Information
und liefert keine Aussage Uber die tatsachlichen Gesamtkosten eines Autos (vgl. Kapitel 2.3).



Kleinwagen

Volkswagen: e-up!

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang
Sitzplatze

Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

260 km

12,7 bis 12,9 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung, Ladeleistung von bis zu 40 kW,
realistische Ladedauer: zwischen 0,5 h (DC-Schnellladung)
und 9 h (Schuko)

2 oder 4

Das Fahrzeug ist verfligbar

Tabelle 2: Daten des
Volkswagen e-up!
22000 € (Stand: 11.2019) [16, 17]

Abbildung 4: Foto des
Volkswagen e-up!

(Quelle: Volkswagen AG)
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BMW: i3

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze

Tabelle 3: Daten des BMW i3 Verfiigbarkeit
(Stand: 11.2019) [18, 19] Bruttolistenpreis

Abbildung 5: Foto des BMW i3
(Quelle: BMW AG)

Batterieelektrofahrzeug

260 km

13,1 bis 14,6 kWh/100 km (WLTP)

AC- und DC-Ladung; Ladeleistung von bis zu 50 kW, realisti-
sche Ladedauer: zwischen 0,5 h (DC-Schnellladung) und 16
h (Schuko)

4

Das Fahrzeug ist verflgbar

37550 €

Smart: EQ forfour

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze

Tabelle 4: Daten des Smart EQ Verflgbarkeit
forfour (Stand: 11.2019) [20, 21] Bruttolistenpreis

22

Batterieelektrofahrzeug

153 km

14,6 bis 17,3 kWh/100 km

AC-Ladung: Ladezeiten von 6 h (Schuko), 3,5 h (Wallbox),
40 min (22 kW Wallbox)

4

Das Fahrzeug ist verfligbar

22600 €



Kompaktklasse

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

270 km

20,6 kWh/100 km

AC-Ladung: bis 6,6 kW; DC-Ladung: bis 50 kW, damit ist die
Ladung von 20 % zu 80 % in einer Stunde maglich

5

Das Fahrzeug ist verfligbar

36800 €

Tabelle 5: Daten des Nissan Leaf
(Stand: 11.2019) [22, 23]

Tesla: Model 3

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

350 km (Standard) bis 560 km (Long Range)

14,1 bis 15,0 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: Ladeleistung von bis zu 120 kW an
Tesla Superchargern

5

Das Fahrzeug ist in drei Varianten verfligbar

44390 €

Tabelle 6: Daten des Tesla Model
3 (Stand: 1.2020) [24, 25, 26]

Hyundai: IONIQ Elektro

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

311 km

13,8 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: bis zu 100 kW, damit Ladung von 0 bis
80 % in ca. 23 min moglich

> Tabelle 7: Daten des Hyundai
Das Fahrzeug ist verfligbar IONIQ Elektro (Stand: 11.2019)
33300 €

271
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Tabelle 8: Daten des VVolkswagen
e-Golf (Stand: 11.2019) [28]

Abbildung 6: Foto des
Volkswagen e-Golf
(Quelle: Volkswagen AG)

Tabelle 9: Daten des Volkswagen
e-Golf (Stand: 11.2019) [29]

24

Volkswagen: e-Golf

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang
Sitzplatze
Verfligbarkeit

Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

233 km

13,8 bis 12,9 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: Ladezeiten zwischen 17 h (Haushalts-
steckdose) und 45 min (DC-Schnell-ladung, O bis 80 %)

5

Die Produktion des Fahrzeugs wird zum Jahresende 2019
eingestellt. Nachfolger ist der VW ID.3.

31900 €

Volkswagen: ID.3

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch
Ladevorgang
Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

330 bis 550 km

13,6 bis 14,0 kwh/100 km

AC- und DC-Ladung: Ladeleistung von bis zu 100 kW

5

Geplante Auslieferung der ersten Fahrzeuge: Sommer 2020
30000 bis 45000 €



Opel: Ampera-e

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Hyundai: IONIQ Plug-In-Hybrid

Batterieelektrofahrzeug

520 km

ca. 14,5 kwh/100 km

AC- oder DC-Ladung: bis zu 150 km Reichweite in 30 min

(bei 50 kW)

5

Das Fahrzeug ist verflgbar Tabelle 10: Daten des Opel
42990 € Ampera-e (Stand: 11.2019) [30]

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch
Benzinverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

Plug-In-Hybridfahrzeug

63 km

10,3 kWh/100 km

1,11/100 km

AC-Ladung: bis zu 4,6 kW, damit vollstdndige Ladung in 2 h
und 15 min moglich

5 Tabelle 11: Daten des Hyundai
Das Fahrzeug ist verfligbar IONIQ Plug-In-Hybrid
32000 € (Stand: 11.2019) [31]
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Toyota: Prius Plug-in Hybrid

Antriebstechnologie  Plug-In-Hybridfahrzeug
Elektrische Reichweite 50 km
Stromverbrauch 9,9 kWh/100 km
Benzinverbrauch 1,3 1/100 km
Ladevorgang AC-Ladung: 3 h Ladezeit (Schuko) bis zu 2 h (Wallbox)

Tabelle 12: Daten des Toyota Sitzplatze 5
Prius Plug-in Hybrid Verfligbarkeit Das Fahrzeug ist verflighar
(Stand: 11.2019) [32] Bruttolistenpreis 37200 €

Abbildung 7: Foto des Toyota
Prius Plug-In (Quelle: Toyota
Deutschland GmbH)
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Toyota: Mirai

Antriebstechnologie Brennstoffzelle
Elektrische Reichweite 500 km
Wasserstoffverbrauch 0,76 kg/100 km
Sitzplatze 4
Das Fahrzeug ist verfligbar. Im Jahr 2020 soll der Pkw durch

Verflgbarkeit

den »Mirai ll« abgeldst werden. Tabelle 13: Daten des Toyota

Bruttolistenpreis 78600 € Mirai (Stand: 11.2019) [33]

i
®

,.--—-———__."'
| K.MI 550 ‘\

Abbildung 8: Foto des Toyota
Mirai (Quelle: Toyota
Deutschland GmbH)

Mittelklasselimousinen

Tesla: Model S

Antriebstechnologie Batterieelektrofahrzeug

Elektrische Reichweite 593 (Performance) bis 610 km (Long Range)
Stromverbrauch 22,0 bis 23,5 kWh/100 km
AC- und DC-Ladung: bis zu 120 kW, Ladezeiten von mehr
Ladevorgang als 20 h (Schuko) bis zu 0,8 h (80 % Ladezustand, Tesla Su-

percharger)
Sitzplatze 5 Tabelle 14: Daten des
Verfligbarkeit Das Fahrzeug ist verfligbar Tesla Model S
Bruttolistenpreis 86800 € (Stand: 11.2019) [34, 35]
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Sport Utility Vehicle (SUV)

Hyundai: Nexo

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Wasserstoffverbrauch

Sitzplatze

Tabelle 15: Daten des Hyundai Verfligbarkeit

Nexo (Stand: 11.2019) [36] Bruttolistenpreis

Mercedes-Benz: GLC F-Cell

Brennstoffzelle

756 km

0,84 kg/100 km

5

Das Fahrzeug ist verfligbar
69000 €

Antriebstechnologie

Elektrische Reichweite

Wasserstoffverbrauch
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze

Tabelle 16: Daten des GLC F-Cell
(Stand: 11.2019) [37, 38]

Verflgbarkeit

28

Brennstoffzelle mit Plug-In-Funktion (Brennstoffzellenfahr-
zeug, dessen Batterie zusatzlich extern geladen werden
kann)

478 km (Hybrid-Modus); davon rein batterieelektrisch: 50
km

0,91 kg/100 km

18,0 kWh/100 km

AC-Ladung: bis zu 7,4 kW, schnellste vollstandige Ladung in
ca. 90 min

5

Das Fahrzeug ist ausschlieBlich als Mietfahrzeug fir

799 € pro Monat verfligbar



Mercedes-Benz: EQC

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

471 km

19,7 bis 20,8 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: Ladezeiten zwischen
12,5 h (bei 7,4 kW) und 40 min (bei 110 kW)

5 Tabelle 17: Daten des
Das Fahrzeug ist verfligbar. Mercedes-Benz EQC
71281 €

(Stand: 11.2019) [39, 40]

T

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang

Sitzplatze
Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

411 km

23,7 bis 24,6 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: Ladeleistung von bis zu 150 kW, damit
ist eine Ladung von 0 bis 80 % in ca. 30 min moglich

5

Das Fahrzeug ist verfligbar.

83350 €

Tabelle 18: Daten des Audi
e-tron (Stand: 11.2019) [41, 42]

Abbildung 9: Foto des Audi
e-tron (Quelle: Audi AG)
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Tabelle 19: Daten des Tesla
Model X (Stand: 11.2019) [43]

Tabelle 20: Daten des Nissan
e-NV200 (Stand: 11.2019) [44]

Tabelle 21: Daten des
Mercedes-Benz eVito
(Stand: 11.2019) [45, 46]
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Tesla: Model X

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang
Sitzplatze

Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

(Klein-)Transporter

Batterieelektrofahrzeug

565 oder 542 km

20,8 bis 21,7 kWh/100 km

AC- und DC-Ladung: bis zu 120 kW, Ladezeiten von mehr
als 20 h (Schuko) bis zu 50 min (80 % Ladezustand, Tesla
Supercharger)

5, 6 oder 7

Das Fahrzeug ist verfligbar.

91700 €

Nissan: e-NV200

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang
Sitzplatze

Verflgbarkeit
Bruttolistenpreis

Mercedes-Benz: eVito

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch
Ladevorgang
Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

275 km

25,9 kWh/100 km

In Standardvariante max. 6,6 kW (Ladezeit: ca. 8,5 h), gegen
Aufpreis bis zu 50 kW (Ladezeit von 0 bis 80 %: 40 bis 60
min)

2 (Kastenwagen), 5 oder 7

Das Fahrzeug ist verfligbar.

34105 €

Batterieelektrofahrzeug

150 bis 184 km

27,1 kWh/100 km

max. 7,2 kW: Ladezeit von ca. 6 h
2 (Kastenwagen)

Das Fahrzeug ist verfligbar
54407 €



Iveco: Daily Electric

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch

Ladevorgang
Sitzplatze

Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Batterieelektrofahrzeug

Bis zu 130 km

Ca. 47 bis 65 kWh/100 km

Ladeleistung von bis zu 22 kW. Die Ladedauer liegt zwischen
2 h (bei 22 kW) und 24 h (bei 3,7 kW aus der Haushalts-
steckdose/Schuko).

3 (Kastenwagen) bis 16 (Kleinbus)

Das Fahrzeug ist verfligbar

Keine Angabe

Ford: Transit Custom Plug-In-Hybrid

Antriebstechnologie
Elektrische Reichweite
Stromverbrauch
Ladevorgang
Sitzplatze
Verfligbarkeit
Bruttolistenpreis

Plug-In-Hybridfahrzeug

56 km

24,2 kWh/100 km
Aufladung in 3 bis 4,5 h

3

Ab Oktober 2019 bestellbar.
57114 €

Tabelle 22: Iveco Daily Electric
(Stand: 11.2019) [47]

Tabelle 23: Daten des Ford
Transit Custom Plug-In-Hybrid
(Stand: 11.2019) [48]
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Leichte Nutzfahrzeuge

Streetscooter: Work, Work L, Work XL

Antriebstechnologie Batterieelektrofahrzeug
Reichweite 101 bis 205 km
Stromverbrauch Je nach Ausstattung (ca. 20 kWh/100 km)
Modelle Work & Work L: maximale Ladeleistung von
ca. 3 kW, einphasig
Modell Work XL: maximale Ladeleistung von ca. 11 kW,
dreiphasig

Ladevorgang

Die Serienproduktion des Modells »Work XL« startete im
Oktober 2018. Die beiden Modelle »Work« und »Work L«
werden bereits durch einen GrofBteil der Fahrzeugflotte der
Deutschen Post AG reprasentiert.

Tabelle 24: Daten der Streets- Verfugbarkeit
cooter-Modelle Work, Work L

und Work XL (Stand: 11.2019)
[49, 50] Bruttolistenpreis Ab ca. 45755 €

Renault: Kangoo ZE

Antriebstechnologie Batterieelektrofahrzeug
Elektrische Reichweite 230 km
Stromverbrauch ca. 14,3 kWh/100 km
Sitzplatze 2 oder 5
Ladevorgang max. 4,6 kW (Ladezeit: 9 h)
Tabelle 25: Daten des Renault Verflugbarkeit Das Fahrzeug ist verfligbar
Kangoo ZE (Stand: 11.2019) [51] Bruttolistenpreis 24776 €

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den zuvor beschriebenen Fahrzeugen nur um eine
Auswahl der derzeit am deutschen Markt verfligbaren oder zukilnftig geplanten Fahrzeuge
handelt, es besteht dabei kein Anspruch auf Vollstdndigkeit.

Viele Automobilhersteller planen derzeit die Markteinfihrung weiterer Elektromodelle, welche
das Angebot an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben vergroBern werden: Volkswagen wird
ab Mitte 2020 zunehmend durch die »ID. Familie« auf dem Batterieelektromarkt vertreten sein.
Hierzu zahlt der bereits in Produktion gegangene ID.3 sowie eine Oberklassenlimousine, ein
SUV und ein Kleinbus, welche nachfolgend auf den Markt gebracht werden [52]. Volvo plant
bis 2021 funf Batterieelektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen [53]. Toyota setzt derzeit ne-
ben der Brennstoffzellentechnologie vor allem auf den Hybridantrieb, welcher fir eine Mehrheit
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der Fahrzeugmodelle verfligbar ist. In Zukunft wird Toyota allerdings auch in den Batterieelekt-
romarkt einsteigen [54]. Daimler hat den Verbrennungsmotor in den USA flr die Kleinwagen-

marke Smart bereits verbannt und setzt ausschlieBlich auf batterieelektrische Antriebsvarianten
[55]. Auch in Deutschland sind alle Smart-Modelle mit einem batterie-elektrischen Antrieb ver-
flgbar und der Abschied vom Benzinmotor flir das Jahr 2020 geplant [56].

In den nachsten finf Jahren werden viele neue innovative elektrifizierte Pkw-Modelle Marktreife
erreichen. Der Umschwung der Automobilindustrie vom konventionellen Antrieb durch fossile
Kraftstoffe hin zu nachhaltigen und umweltschonenden Antriebstechnologien ist bereits in vol-
lem Gange.

2.5 Genauere Betrachtung der Brennstoffzellentechnologie in Deutschland

Im direkten Vergleich mit Batterieelektrofahrzeugen sind Brennstoffzellenfahrzeuge weltweit
und speziell in Deutschland deutlich unterreprasentiert: Zum 1. Januar 2019 waren in Deutsch-
land 112 119 Batterieelektrofahrzeuge, jedoch nur 386 Brennstoffzellenfahrzeuge zugelassen
[57]. Die Verteilung der Elektrofahrzeuge auf verschiedene Fahrzeugkategorien ist in Tabelle 26

dargestellt.
Antriebstechnologi Lk ugma- | dereto | s
ntnebstechnologie o schinen HOEIE SIS Tabelle 26: Bestand an Brenn-
) ) stoffzellen- und Batterieelektro-
Batterieelektrisch 83175 17598 464 10882 112119
kraftfahrzeugen in Deutschland
Brennstoffzelle (Wasserstoff) 372 1 2 11 386

zum 1.1.2019 [57]

Kauflich zu erwerben sind in Deutschland derzeit zwei Modelle mit Brennstoffzellenantrieb: der ' Hierzu zéhlen bei Batterie-

Toyota Mirai und der Hyundai Nexo. Ein weiterer Vertreter der Brennstoffzellentechnologie ist elektrofahrzeugen Kraftrader,
der Mercedes-Benz GLC F-Cell, welcher allerdings vorerst nur zur Miete angeboten werden Kraftomnibusse sowie unkate-
wird [38]. gorisierbare sonstige Kfz und

bei den Brennstoffzellenfahr-
Trotz der Subventionen fir alternativ angetriebene Fahrzeuge, ist sowohl die Anschaffung als zeugen ausschlieBlich Kraft-
auch der Betrieb eines Wasserstoffautos mit hohen Kosten verbunden. Dies liegt nicht zuletzt omnibusse.

an den geringen Absatzzahlen.

Das groBe Potential fir Brennstoffzellenfahrzeuge steckt jedoch in der fluktuierenden Energie-

erzeugung durch erneuerbare Energien. Der einzige 6konomisch und 6kologisch sinnvolle Um-
gang mit Uberschissigem Strom, d.h. Strom, welcher nicht zeitgleich mit seiner Erzeugung ver-
braucht werden kann, ist die Speicherung. Mit Hilfe von Power-To-Gas-Anlagen kann
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elektrische Energie aus dem Netz entnommen und in chemische Energie umgewandelt werden.
Der hierbei erzeugte Wasserstoff kann direkt in das Gasnetz eingespeist und bei Bedarf in elekt-
rische Energie rickgewandelt oder zum Antrieb von Brennstoffzellenfahrzeugen genutzt wer-
den [58].

Bei einer vollstandigen Energieversorgung durch regenerative Energiequellen konnten Brenn-
stoffzellenautos damit nicht nur lokal, sondern global emissionsfrei fahren und dabei einen
wichtigen Beitrag zur Bewaltigung der Herausforderungen im Umgang mit erneuerbaren Ener-
gien leisten.

Im »Klimaschutzprogramm 2030« der aktuellen Bundesregierung wird der Brennstoffzellen-
technologie auf mittel- und langfristige Sicht eine wichtige Bedeutung fur den Mobilitatssektor
zugewiesen. Die Bundesregierung plant bis zum Jahresende 2019 die Ausarbeitung der »Natio-
nalen Wasserstoffstrategie« [59].
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3 AUSWAHL, ANSCHAFFUNG
UND AUFBAU LADEINFRA-
STRUKTUR

3.1 Kapiteliibersicht

Der Bedarf an Ladeinfrastruktur wird in den kommenden Jahren aufgrund der intensiven
Bemihungen seitens Politik und Wirtschaft, als Treiber der Elektromobilitat in Deutschland, so-
wie der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu nachhaltigeren Lebensformen aller Voraussicht
nach stark ansteigen [1].

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss sowohl im 6ffentlichen Raum, wie auch im halboffen-
tlichen und im privaten Raum, bei welchen Unternehmen eine entscheidende Rolle zukommt,
vorangetrieben werden.

In Kapitel 3.2 wird ein Uberblick Gber den aktuellen Status-Quo auf dem Gebiet der Lade-
saulentechnologien gegeben. Eine praxisorientierte Unterstlitzung fir Unternehmen bei der
Implementierung von Ladeinfrastruktur fir die eigene Flotte, Mitarbeiter und Kunden ist
durch den in Kapitel 3.3 beschriebenen Leitfaden gegeben.

3.2 Aktuelle Technologie

Aktuell gibt es zwei verschiedene kabelgebundene Ladetechniken, welche in der Praxis ange-
wendet werden: das Laden mit Wechselstrom (AC, engl. alternating current) oder mit Gleich-
strom (DC, engl. direct current).

Im deutschen elektrischen Energienetz flieBt auf der Spannungsebene, an welcher Ladestatio-
nen im Allgemeinen angeschlossen sind, Wechselstrom. Um die Batterie eines Elektrofahrzeugs
laden zu kénnen, muss der Wechselstrom zu Gleichstrom gewandelt werden. Geschieht dies
bereits in der Ladestation, kann das Fahrzeug mit Gleichstrom geladen werden. Befindet sich
der Gleichrichter hingegen im Fahrzeug, wird mit Wechselstrom geladen. Je groBer die benétig-
te Ladeleistung, desto groBer, schwerer und teurer ist der dafiir bendtigte Gleichrichter.
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' Der Leitfaden ist unter
folgendem URL zu finden:
www.starterset-
elektromobilitat.de
(Abrufdatum:

4. Dezember 2019).
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Hieraus lassen sich einige Schlussfolgerungen ableiten:

®  Eine DC-Ladesdule ist aufgrund des integrierten Gleichrichters in der Regel teurer als eine
AC-Ladesaule.

®  DC-Ladesaulen werden erst bei hohen Ladeleistungen (> 22 kW) eingesetzt, bei denen die
Kosten, das Gewicht und die GroBe des Gleichrichters an Bedeutung gewinnen. Als Beispiel
sind Schnellladestationen entlang von Autobahnen zu nennen.

m  Falls kein Bedarf zum Schnellladen besteht, werden in der Regel AC-Ladesaulen als Normal-
ladestationen vorgezogen.

Die Uberwiegende Mehrheit der aktuell installierten Ladestationen flihren dem Fahrzeug Wech-
selstrom zu: Zum 9. Juni 2019 waren 16913 AC-Ladestationen und 1116 DC-Ladestationen bei
der Bundesnetzagentur registriert [2].

3.3 Themenbausteine Leitfaden Ladeinfrastruktur

In diesem Kapitel werden in Form eines Leitfadens anwendbare und praxisnahe Informa-tionen
zum Thema Ladeinfrastruktur bereitgestellt. Folgende Themenbldcke sind relevant:

Planung
Genehmigung
Aufbau
Betrieb

Sowohl flr Unternehmen, als auch fir Kommunen oder Stadte wird eine Orientierung an
folgendem Leitfaden empfohlen. Dies soll gewahrleisten, dass alle notwendigen Implemen-
tierungsschritte beachtet werden. Zusatzlich kénnen im Rahmen einer Zusammenarbeit (z. B.
zwischen Unternehmen und Stadt/Kommune) die jeweiligen Aufgaben- und Kostenverant-
wortlichen identifiziert bzw. bestimmt werden. Diese Verantwortlichen sind jedoch von Stadt zu
Stadt bzw. Kommune zu Kommune unterschiedlich. Aus diesem Grund wird im nachfolgenden,
allgemeinglltigen Leitfaden (Tabelle 27 bis Tabelle 30) nicht darauf eingegangen. Detaillierte
Ausfiihrungen zu den einzelnen Implementierungsschritten sind in vielen Fallen auf Nachfrage
bei der jeweiligen Kommune bzw. Stadt erhéltlich. Der nachfolgende Leitfaden orientiert sich
an den Inhalten des Online-Angebots »Starterset Elektromobilitat«™ der NOW GmbH.


www.starterset-elektromobilität.de 

www.starterset-elektromobilität.de 


Planungsschritte ggf. Erlduterung

Bestimmung Nutzungsgruppe
Bestimmung Anzahl Ladepunkte

Priifung Standortvoraussetzungen

(halb-)offentlich oder privat

verfligbarer Parkraum

Vorhandensein von ausgewiesenen Parkstdnden ohne andere spezifische
Nutzungszuweisungen und ohne jede zeitliche Einschrankung

Netzinfrastruktur

Verflgbarkeit Netzanschluss/Realisierung Netzanschluss ohne Schwierigkeiten

Anzahl Stellplatze

Anzahl der zur Verfligung stehenden (halb-)offentlichen Stellplatze

Erreichbarkeit/Zuganglichkeit

Problemloses und ungehindertes Anfahren des Standorts durch zuvor bestimmte
Nutzungsgruppen

Sichtbarkeit/Auffindbarkeit

hohe Sichtbarkeit zur Schaffung eines breiten Bekanntheitsgrads bei Burgerinnen
und Burgern/einfache und schnelle Auffindbarkeit fir Autofahrende sowie z.B.
Kunden, welche ein Car-Sharing Angebot nutzen mdchten

Integration in den Stadtraum

Anpassung an stadtebauliche Gestaltungsprinzipien

intermodale Verknipfung

Anbindung an OPNV

Anschlussleistung/Energieversorgung

Auswahl Ladetechnologie
Auswahl Zugangs-/Nutzungsmodell

Prifung Interoperabilitat

Auswahl Abrechnungsmanagement
bzw. Tarifmodell

Lastmanagement

Klarung Zeithorizont

Prifung Zukunftsfahigkeit

Erflllung Mess- und Eichrecht

Informationsbeschaffung zur Anschlusshohe + Messung verfligbarer Leistung z.B.
durch Stadtwerke oder Netzbetreiber

Wallbox, AC-/DC-Ladesdule, hauseigene Elektroinstallation, etc.
Authentifizierung Uber Ladekabel, Bargeld, RFID-Karte, NFC, etc.

Kompatibilitdt der Ladeinfrastruktur mit gangigen Standards wie z.B. CCS

(AC Typ 2, DC Combo 2)

Abrechnung nach Zeit, Energiemenge, kostenlos, pauschal, etc.

Reduzierung des Bedarfs der Anschlussleistung (dient zur Vermeidung von
Lastspitzen)

zeitlicher Umfang von Antragsstellung Uber Planung, Genehmigung, Aufbau und
Fertigstellung

Prifung der zu bebauenden Flache hinsichtlich Ausbaumadglichkeiten
(vorhandene Kabelguerschnitte, Leerrohre, etc.)

Einhaltung des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) sowie der Mess- und
Eichverordnung (MessEV)

Tabelle 27: Allgemeingdiltiger Leitfaden zur Ladeinfrastruktur — Planungsschritte.
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Genehmigung ggf. Erlduterung

Prufung Forderinstrumente  kommunal, Landesebene, Bundesebene

Prifung Zustimmung betroffe- . . )
: Eigentiimergemeinschaft, Vermieter, Hausverwalter, etc.
ner Personen/Gremien
siehe Verordnung des Wirtschaftsministeriums Gber Garagen
Prifung Garagenverordnung und Stellplatze (Garagenverordnung — GaVO) in der Fassung

vom 23. Februar 2017
; Informationen z.B. bei der Gemeindeverwaltung oder dem

Prifung Denkmalschutz
Landratsamt

Falls ein separater Anschluss an das Stromnetz erfolgt, muss

Tabelle 28: Allgemeingdltiger  py(ifung Netzanschlussvertrag o o ) "
Leitfaden zur Ladeinfrastruktur — it Netzbetreiber ein Netzanschlussvertrag zw. dem Ladeinfrastruktur-Errich-
Genehmigungsschritte. ter/-betreiber und dem Netzbetreiber vereinbart werden

Aufbauschritte

Auswahl Fachpersonal

®m | adeinfrastrukturaufsteller
B lizenzierter
Elektroinstallateur
Installationsbedingungen = bei Neuinstallation und Erweiterung einer elektrischen
rifen Anlage durch eine Elektrofachkraft durchzufthren
m  Beachtung DIN VDE 0100
Installation und Aufstellung  Elektroinstallation (im Niederspannungsbereich) gemaB DIN
Ladeinfrastruktur VDE 0100 ausfihren
Gefahrdungsbeurteilung u.a. Gewahrleistung eines sicheren Betriebs nach EnWG
Markierung, Signalisierung und Reservierung zur Erkennbar-

Kennzeichnung Parkplatz
J . keit der vorgesehenen Nutzung

= Durchfihrung durch lizenzierten eingetragenen
Betriebssicherheitspriifung Elektrofachbetrieb

Tabelle 29: Allgemeingdiltiger (Inbetriebnahme) ™ Prifung und Dokumentierung aller sicherheitsrelevanten
Leitfaden zur Lade- Aspekte
infrastruktur — Aufbauschritte. m  Betriebssicherheitsprotokoll
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Betriebsschritte

betriebliche Sicherheit und
vorgeschriebene Prifung

ggf. Erlduterung

B Umsetzen der betrieblichen Sicherheit und aller
vorgeschriebenen Prifungen (BetrSichV, TRBS, DIN VDE,
ArbSchG, BGV A3)

Systematische Ermittlung von Gefahren
Implementierung von SchutzmaBnahmen entsprechend
dem Stand der Technik

, Festlegung des Meldeablaufprozesses sowie der Zustandig-

Notruf-/Serviceprozess T . . .

keiten im Storfall (Notrufnummer, Stérungsorganigramm)

Im Rahmen einer Erweiterung bestehender Installationen um

Ladestationen ist die jeweils glltige VDE 0100 ebenfalls zu

beachten

Erweiterung oder Anderung
der Infrastruktur

Durchfiihrung Zugangs- bzw.
Nutzungsmodell
Durchfihrung Abrechnungs-
management bzw. Tarifmodell
Betrieb bzw. Auswertung
Backend

Wartung Festlegung eines Wartungsplans

Steuerbarkeit Ladevorgange inkludiert ggf. Sicherstellung Lastmanagement
Sicherstellung Roaming  Nutzung verschiedener Ladeinfrastrukturanbieter

Sicherstellung Ad hoc Zugang

3.4 Ausblick

Die Elektromobilitat als Alternative zu herkémmlichen Antriebstechnologien rlickt aufgrund in-
tensiver Bemuhungen der Politik und Wirtschaft immer weiter in den Fokus [3]. Um den Bedarf
an effizienteren und situationsbedingten Losungsmaoglichkeiten flr aktuelle und zukinftige
Mobilitatsherausforderungen zu decken, muss der Fokus auf eine bestandige Neu- bzw. Weiter-
entwicklung gesetzt werden. Die in diesem Unterkapitel genannten Technologien und Aspekte
geben einen Ausblick Uber zukinftige Entwicklungen.

Tabelle 30: Allgemeingdliltiger
Leitfaden zur Ladeinfrastruktur —

Betriebsschritte.
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Technik, politische Rahmensetzung sowie Richtlinien und Normen unterliegen einer hohen
Dynamik. Als Unterstliitzung zu bestehenden Entwicklungen gedacht, mussen auch sie sich,
parallel zur Technik, mit einer Neuauslegung bzw. Weiterentwicklung konfrontiert sehen.

Induktives Laden

Beim induktiven Laden wird kabellos Energie aus dem elektrischen Energienetz auf die Batterie
im Elektrofahrzeug Ubertragen. Die dazu notwendige Einrichtung kann stationar als Grundplat-
te in einer Garage oder auf Parkplatzen angebracht sein. Die Energietibertragung erfolgt tber
elektromagnetische Wechselwirkungen [4].

Die Ladeinfrastruktur umfasst den Anschluss an die Energieversorgung, eine Ladeeinrichtung
mit der notwendigen Leistungselektronik und eine stationére Ladeplatte. Die Ladeeinrichtung
kann fest installiert oder mobil sein. Uber die Ladeplatte, welche eine Primarspule enthalt, wird
ein hochfrequentes magnetisches Wechselfeld aufgebaut. In der Sekundarspule, die am Fahr-
zeug angebracht ist, wird eine Spannung induziert, wodurch die Energie aufgenommen und
Uber weitere Elektronik in den bendtigten Gleichstrom umgewandelt wird, welcher fir die La-
dung der Hochvoltbatterie vonnoten ist [5].

Das induktive Laden erleichtert den Ladevorgang und stellt einen erheblichen Fortschritt gegen-
Uber kabelgebundenen Ladetechnologien dar. Das Ladesystem benétigt keine Stecker, kein La-
dekabel und keine sichtbare Ladesaule [6].

Induktives Laden kann sowohl im 6ffentlichen wie auch im privaten Bereich eingesetzt werden.
Zu einem vollstandig funktionierenden System gehdren Netzanschluss, Gleichrichter, hochfre-
quenter Wechselrichter, Blindleistungskompensationsschaltung und Primarspule. Das Fahrzeug
muss Uber eine Schnittstelle zum induktiven Laden verfligen, welche aus Sekundarspule, Blind-
leistungskompensation, Gleichrichter und Gleichsteller besteht [4, 5, 7].

Das induktive Laden konnte in Zukunft eine Alternative zur kabelgebundenen Ladetechnik dar-
stellen. Als erster Automobilhersteller hat das Unternehmen BMW bereits ein induktives La-
desystem in den Handel gebracht. Die Kosten belaufen sich hierfir auf ca. 3000 € [8]. Auf-
grund der geringen Ladeleistung und aus Effizienzgriinden ist die Technik derzeit nicht
verbreitet.
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Abbildung 10: Verfahrensablauf

des induktiven Ladens.

© Fraunhofer ISE

Intelligente Stromnetze — »Smart Grids«
In Smart Grids werden Lastfllsse aus der Erzeugung, der Speicherung und dem Verbrauch intel-

ligent gesteuert. Hierdurch lasst sich ein effizienter Betrieb und eine sichere Energieversorgung
trotz des steigenden Anteils der fluktuierenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ge-
wahrleisten. Durch eine zentrale Steuerung mit Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) oder dezentral organisierter Energiemanagementsysteme, werden diese Bestandteile opti-
mal aufeinander abgestimmt. Smart Grids werden in Zukunft flichendeckend bendtigt, um
Leistungsschwankungen im elektrischen Energienetz ausgleichen zu kénnen. Eine schematische

Darstellung eines Smart Grids ist in Abbildung 11 zu finden [9].
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Abbildung 11: Schematische

Darstellung eines Smart Grids.
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Bedeutung von E-Fahrzeuge in der Zukunft

Die aktuellen Entscheidungen und das Vorgehen in Politik und Wirtschaft verdeutlichen, dass
das Thema Elektromobilitat an Zuspruch gewinnt. Auch in der 6ffentlichen Wahrnehmung ri-
cken Elektrofahrzeuge immer weiter in den Fokus. Der Anteil der Fahrzeuge wird in den kom-
menden Jahren ansteigen [10].

Viele Automobilhersteller planen Ihre Fahrzeugflotten in den kommenden Jahren stark zu elekt-
rifizieren und sehen das Elektroauto nicht mehr nur als Erganzung, sondern als Ersatz- und Zu-
kunftstechnologie fir den konventionellen Antrieb in der Fahrzeugindustrie.

Der Grundbaustein flr die Fahrzeugnutzung ist die Ladeinfrastruktur. Neben der Anzahl an
Elektrofahrzeugen auf den StraBBen wird auch die Anzahl der dazu bendtigten Ladeinfrastruktur
ansteigen. Das Laden der Batterie stellt auch aus Kundensicht einen entscheidenden Faktor dar,
wenn es um die Attraktivitat von Elektrofahrzeugen geht. Dem Kunden sollte u.a. durch eine
flachendeckende Versorgung die Nutzung vereinfacht werden.
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4 FORDERMOGLICHKEITEN
LADEINFRASTRUKTUR

4.1 Kapiteliibersicht

Um fir Unternehmen die Errichtung von Ladeinfrastruktur attraktiv zu gestalten, stellen finanzi-
elle Subventionen einen wichtigen Ansatz dar. Aktuell existieren folgende Férderinstrumente
fur die Errichtung von Ladeinfrastruktur auf Bundes- sowie auf Landesebene in Baden-W(rt-
temberg:

»Forderrichtlinie Ladeinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge in Deutschland« des BMVI
»E-Taxi Ladeinfrastruktur« des Landes Baden-Wrttemberg

= Pilotprojekt »Intelligente Netzanbindung von Parkhausern und Tiefgaragen (INPUT)« des
Landes Baden-Wirttemberg

Ein Forderaufruf besteht derzeit fir das Programm »E-Taxis Ladeinfrastruktur« und das Pilotpro-
jekt »INPUT«. Der vierte Forderaufruf fir das Forderinstrument des BMVI ist abgelaufen (Stand:
1.2020). Konkrete Informationen zu einem nachfolgenden flinften Forderaufruf liegen zurzeit
nicht vor.

Je nach Sitz des Unternehmens kénnen eventuell weitere Férderprogramme auf kommunaler
Ebene in Anspruch genommen werden. Fir Unternehmen auBerhalb Baden-Wirttembergs gilt
es zu prifen, ob ebenfalls Férdermdglichkeiten auf Landesebene zur Verfligung stehen.

4.2 »Forderrichtlinie Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge
in Deutschland« des BMVI

Das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) als Fordergeber zielt mit
der »Forderrichtlinie Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in Deutschland« auf den Ausbau
eines flachendeckenden Versorgungsnetzes ab.
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Zuwendung

Antragsberechtigt sind naturliche und juristische Personen. Zu den antragsberechtigten Unter-
nehmen gehdren auch die Kommanditgesellschaft und die OHG. Eine Gesellschaft birgerlichen
Rechts (GbR) und eine Wohnungseigentimergesellschaft (WEG) sind nicht antragsberechtigt.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderh6he

Das BMVI fordert die fir den Betrieb von Elektrofahrzeugen notwendige Ladeinfrastruktur (Se-
rienprodukte). Die Forderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jewei-
ligen zuwendungsfahigen Ausgaben fir Normalladepunkte und Schnellladepunkte sowie flr
den Netzanschluss berechnet. Eine Forderung von Leasingraten oder Mietkosten ist ausge-
schlossen. Der Eigenanteil des Antragsstellers betragt mindestens 50 Prozent der zuwendungs-
fahigen Kosten.

2 Dje Ladeséulen Bedarfskarte  Die Forderhdhe variiert in Abhangigkeit der Ladeleistung (AC-/DC-Ladepunkte) sowie bei
des BMVI ist unter der  DC-Ladesdulen in Abhangigkeit vom Bedarf am jeweiligen Standort. Das BMVI unterteilt den
folgenden URL zu finden: ~ Bedarf in blaue und graue Bereiche'?. Die blauen Bereiche weisen einen hohen Bedarf an
https:/lwww.zdm-emob.de/Kar-  DC-Ladesdulen auf, wohingegen flr die grauen Bereiche ein geringer Bedarf an DC-Ladesaulen
tendarstellung/NLPuSLP4.html  besteht.

(Abrufdatum: 15. Januar 2020).
Die Unterteilung zwischen blau- Es ergeben sich folgende Forderquoten,

en und grauen Bereichen lisst welche auf die zuwendungsfahigen
sich durch heranzoomen der  Ausgaben des Antragsstellers berechnet max. 40 % bis héchstens 2500 € pro Ladepunkt
Karte »S-LP« einstellen. werden: Normalladepunkte
(3,7 bis einschlieBlich 22 kW)
Schnellladepunkt ab 50 Grauer Bereich  max. 30 % bis hdchstens 9000 €
bis kleiner als 100 kW  Blauer Bereich  max. 50 % bis hochstens 12000 €
Schnellladepunkt ab  Grauer Bereich max. 30 % bis hdchstens 23000 €
einschlieBlich 100 kW  Blauer Bereich max. 50 % bis hochstens 30000 €
bis hdchstens 5000 € fur den Anschluss an das
Niederspannungsnetz
Netzanschluss .
bis hdchstens 50000 € fur den Anschluss an das
Mittelspannungsnetz
max. 40 % der Investitionssumme (Hochstbetrage

Tabelle 31: Ladeinfrastruktur- ModernisierungsmaBnahme abhéngig je nach Kategorie der Modernisierung,
férderung des BMVI. siehe oben)

Die Forderung der Ladeinfrastruktur gilt pro Ladesaule. Der Netzanschluss wird pro Standort
gefordert. Ein Netzanschluss alleine (ohne Installation einer Ladesaule) wird nicht geférdert.
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Zuwendungsfahige Ausgaben fur Normal- und Schnellladepunkte sind z.B.:

Ladeeinrichtung

Leistungselektronik

Abgesetzte Leistungseinheiten

Kennzeichnung

Parkplatzmarkierung

Anfahrschutz

Beleuchtung

Wetterschutz/Uberdachung der Ladeeinrichtung
Tiefbau

Fundament

Installation und Inbetriebnahme

WLAN

Vorbereitung der Ladeinfrastruktur flr die spatere Unterstltzung von ISO/IEC 15118
(Power Line Communication)

Zuwendungsfahige Ausgaben flir den Netzanschluss sind z. B. (nur als Bestandteil eines Antrags
auf die Forderung von Ladepunkten):

Netzanschluss

Zahleranschlusssaule

Ertlichtigung eines bestehenden Netzanschlusses im Sinne von Nummer 2 der Forderrichtlinie
Umspannstation

Baukostenzuschuss

Hardware/Software fur gesteuertes und lastoptimiertes Laden

Ausgaben fir Aufristung und Ersatzbeschaffung bei zusatzlichem Mehrwert

Pufferspeicher

Fordervoraussetzungen

Gefordert wird kartenbasiert nach dem Kriterium der flachendeckenden und nutzerorientierten
Bedarfsdeckung und letztlich Gber das Kosten-Nutzen-Verhaltnis des Ladeinfrastrukturaufbaus.
Der Betreiber verpflichtet sich dazu, den Ladepunkt 6ffentlich zuganglich zu machen und die-
sen flr eine Mindestdauer von sechs Jahren zu betreiben.

Voraussetzung fir die Zuwendung fir Ladeinfrastruktur ist, dass der fir den Ladevorgang er-
forderliche Strom aus erneuerbaren Energien oder aus vor Ort eigenerzeugtem regenerativem
Strom (z.B. Strom aus Photovoltaik-Anlagen) stammt.
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'3 Der Antrag erfolgt direkt tber
das BAFA: https://fms.bafa.de/
BafaFrame/umweltbonus
(Abrufdatum:

4. Dezember 2019).
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Kombination mit anderen Férderprogrammen
Eine kumulierte Forderung in Verbindung mit anderen 6ffentlichen Férderprogrammen ist nicht
maoglich.

Antragsstellung

Der Forderantrag muss online gestellt werden'3. Das Férderprogramm ist keine dauerhafte
Forderung. Der vierte Forderaufruf endete am 30. Oktober 2019. Konkrete Informationen Gber
einen flnften Forderaufruf liegen derzeit nicht vor. (Stand: 27.11.2019)

In der Regel wird einem Antrag eine Vorhabenbeschreibung beigefligt. Eine kumulierte
Antragsstellung Uber die Kommune oder Stadt ist entsprechend zu empfehlen.

Bei Bedarf kdnnen weitere Informationen den Quellen dieses Kapitels (vgl. [1, 2]) entnommen
werden.

4.3 »E-Taxi Ladeinfrastruktur« des Landes Baden-Wiirttemberg

Das Land Baden-Wirttemberg fordert den Bau und Betrieb von Ladeinfrastruktur fir E-Taxis.

Zuwendung

Forderfahig sind natlrliche und juristische Personen, die den oben genannten Bau und Betrieb
von Ladeinfrastruktur flr E-Taxis gewahrleisten kdnnen. Der Sitz der Personen muss sich in
Baden-Wirttemberg befinden.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhéhe
Gefordert wird Schnellladetechnologie fir E-Taxis.

60 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben flr DC-Schnellladepunkte (mehr als 22 kW):
= bis 12000 € pro Ladepunkt kleiner als 100 kW
= bis 30000 € fur Ladepunkte ab einschlieBlich 100 kW

60 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben flr den Netzanschluss:
= bis 5000 € fir den Anschluss an das Niederspannungsnetz
B bis 50000 € fur den Anschluss an das Mittelspannungsnetz



Zu den zuwendungsfahigen einmaligen Ausgaben gehdren insbesondere:

Anschaffung und Installation von Ladeinfrastruktur inkl. Leistungselektronik

Tiefbau, Fundament, Installation und Inbetriebnahme

Notwendiger Netzanschluss bzw. Ertlichtigung des bestehenden Netzanschlusses, alternativ
Pufferspeicher zur Versorgung der Ladeinfrastruktur gemaB der Forderrichtlinie Ladeinfra-
struktur fur Elektrofahrzeuge in Baden-Wirttemberg (Stand: Dezember 2017)

Ausstattung mit Steuerungs- und Kommunikationsfunktionalitaten

Kennzeichnung, Parkplatzmarkierung, Parkplatzsensoren

Anfahrschutz, Beleuchtung, Wetterschutz/Uberdachung

WLAN

Fordervoraussetzungen

Zuwendungsvoraussetzungen:

Die technischen Mindeststandards in Bezug auf die Ladestecker richten sich nach der La-
desdulenverordnung (LSV) in der jeweils aktuellen Fassung.

Eine standige Zuganglichkeit fir E-Taxis muss garantiert werden.

Es muss Strom aus erneuerbaren Energien verwendet werden.

Die Ladeinfrastruktur muss innerhalb von sechs Monaten nach Zugang des Zuwendungsbe-
scheides in Betrieb genommen werden und mindestens 6 Jahre ab Fertigstellung an dem im
Antrag definierten Ort in Baden-Wdrttemberg in Betrieb sein.

Es ist eine Bodenmarkierung und Beschilderung an den Stellplatzen der gefoérderten Ladein-
frastruktur anzubringen.

Stell- bzw. Ladeplatze an der Ladestation mUssen als taxiexklusiv ausgewiesen sein.

Die Vorbereitung der Ladeinfrastruktur fir die spatere Unterstlitzung der Umsetzung von
ISO/IEC 15118 (Power Line Communication) wird empfohlen.

Die Remotefahigkeit des Ladepunktes ist sicherzustellen.

Die maximale Ladeleistung der Ladestation muss abwartskompatibel sein.

Meldepflichten und Netzanschlussbedingungen des Netzbetreibers sind einzuhalten.

Die Ladestation muss mess- und eichrechtskonform betrieben werden.

Die Ladestation muss nach dem aktuellen Stand der Technik hinsichtlich [T-Sicherheit und
Datenschutz betrieben werden.

Die Auffindbarkeit, Nutzbarkeit, einfache Zugéanglichkeit (Authentifizierung und Abrech-
nung) und Preistransparenz sind zu gewahrleisten.

Private bzw. betriebliche Ladestationen sind nicht forderfahig. Die Ladepunkte missen

grundsatzlich exklusiv 6ffentlich fir E-Taxis nutzbar sein.
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* Der Antrag kann unter
folgendem URL gestellt werden:
https://lwww.l-bank.de/produkte/

finanzhilfen/e-taxis.html

(Abrufdatum:
4. Dezember 2019).
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Antragsstellung

Der Forderaufruf ist seit Juni 2019 ausgeschrieben. Die Antragstellung erfolgt online Uber ein
Portal der Landeskreditbank Baden-Wirttemberg (L-Bank), welche vom Ministerium fir Verkehr
Baden-Wirttemberg mit der Abwicklung der Férderung beauftragt ist.™

Bei Bedarf kdnnen weitere Informationen der Quelle dieses Kapitels (vgl. [3]) entnommen
werden.

44 Pilotprojekt »Intelligente Netzanbindung von Parkhdusern und
Tiefgaragen (INPUT)« des Landes Baden- Wiirttemberg

Das Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg férdert Pilotpro-
jekte, bei denen durch den Einbau von Ladeinfrastruktur flr Elektromobilitat in Parkhauser,
Parkplatze und Tiefgaragen die Anbindung an das Stromnetz beispielhaft aufgezeigt und intelli-
gent umgesetzt wird.

Zuwendung
Forderfahig sind

= natlrliche Personen, Unternehmen, rechtsfahige Personengesellschaften sowie juristische
Personen des privaten Rechts,

m  juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und

B Hochschulen und auBeruniversitare Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

Zudem ist eine gemeinsame Antragsstellung durch mehrere Antragssteller (Konsortium) zuldssig
und ausdricklich erwilnscht. Dartber hinaus wird die Beteiligung eines Eigentimers der Parkhau-
ser, Parkplatze oder Tiefgaragen vorausgesetzt, sowie die Beteiligung eines Netzbetreibers als zu-
mindest assoziiertem Partner angestrebt. Es kdnnen nur Projekte geférdert werden, die in Ba-
den-Wrttemberg umgesetzt werden.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhéhe

Ziel ist die Forderung von innovativen intelligenten Lade-, Last- und Nutzungskonzepten fur die
Anwendungsfélle Parkhauser, Parkplatze und Tiefgaragen. Daher erfillen mégliche Projektbe-
standteile aus unterschiedlichen Kategorien wie »Hardware«, »standortbezogene Spitzenlastana-
lysen«, »Software« und »Dienstleistungen und Geschaftsmodelle« die Zuwendungsvoraussetzun-
gen. In der Kategorie »Hardware« kann unter anderem die Forderung von Ladeinfrastruktur/
Ladesdulen/Wallboxen, welche eine intelligente Netzanbindung unterstiitzen, beantragt werden.



Die Zuwendung wird im Wege der Projektforderung auf Antrag als Anteilsfinanzierung in Form

eines Zuschusses gewahrt. Die Summe der zuwendungsfahigen Ausgaben sollte mindestens
100000 € betragen. Der Zuschuss betragt bis zu 40 Prozent der férderfahigen Ausgaben, hdchs-
tens jedoch 500000 € je Vorhaben.

Fordervoraussetzungen

Zuwendungen kénnen nur fir Projekte bewilligt werden, mit denen im Zeitpunkt der Bewilligung
noch nicht begonnen worden ist. Darlber hinaus mussen diese so konzipiert sein, dass sich ihre
Ergebnisse im Hinblick auf Technik und Wirtschaftlichkeit fir eine Ubertragung auf andere Park-
hauser, Parkplatze und Tiefgaragen eignen und eine Projektlaufzeit von 1,5 Jahren nicht Gber-
schritten wird.

Kombination mit anderen Férderprogrammen

Eine Kumulierung mit anderen Férderprogrammen des Landes Baden-Wirttemberg ist nicht zu-
lassig. Eine Kumulierung mit anderen &ffentlichen Férderprogrammen, z.B. der Europaischen Uni-
on oder des Bundes ist grundsatzlich zulassig und muss im Einzelnen geprift werden.

Antragsstellung

Dem Forderverfahren geht ein Teilnahmewettbewerb mit Auswahlverfahren voraus. Antrége sind
aktuell bis zum 20. Marz 2020 an den Projekttrager zu richten™. Vermutlich wird alle 6 Monate
eine Wiedervorlagemadglichkeit bestehen.

Bei Bedarf kénnen weitere Informationen der Quelle dieses Kapitels (vgl. [4]) entnommen werden.

s Mit der Betreuung und Um-
setzung des Férderprogramms
ist der Projekttrager Karlsruhe
(PTKA) beauftragt. Ansprech-
partner ist Herr Dipl.-Ing. Roland
Heintz (roland.heintz@kit.edu).
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5 FORDERMOGLICHKEITEN
FAHRZEUGE

5.1 Kapiteliibersicht

Neben einer Forderung fir die Errichtung von Ladeinfrastruktur ist auch eine Steigerung der
Attraktivitat hinsichtlich des Fahrzeugkaufs notwendig. Aktuell existieren folgende sechs For-
derinstrumente fur den Fahrzeugerwerb auf Bundes- und Landesebene in Baden-Wrttemberg:

= »Umweltbonus« des BAFA
»Sofortprogramm saubere Luft« des BMVI
»Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie«
des BMVI
»BW-e-Gutschein« des Landes Baden-Wirttemberg
m  »E-Taxis« des Landes Baden-Wirttemberg

Zum aktuellen Zeitpunkt besteht kein Forderaufruf fir das »Sofortprogramm saubere Luft« des
BMVI. Die Ubrigen vier Forderinstrumente kdnnen derzeit in Anspruch genommen und teilweise
untereinander kombiniert werden (Stand: 12.2019).

Je nach Sitz des Unternehmens kénnen eventuell weitere Férderprogramme auf kommunaler
Ebene in Anspruch genommen werden. Fiir Unternehmen auBerhalb Baden-Wirttembergs gilt
es zu prifen, ob ebenfalls Fordermdglichkeiten auf Landesebene zur Verfligung stehen.

5.2 »Umweltbonus« des BAFA

Der Bund und die Automobilhersteller als Fordergeber bezuschussen die Anschaffung von alter-
nativen Antriebstechnologien.



Zuwendung
Die Zuwendung gilt fUr Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Kérperschaften und Vereine.

Nicht antragsberechtigt sind Bund und Bundeslander sowie deren Einrichtungen, Kommunen,
Automobilhersteller, die sich an der Finanzierung des Umweltbonus beteiligen sowie deren
Tochtergesellschaften.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhéhe

Forderfahig sind batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-In Hybride und Brennstoffzellenfahr-zeu-
ge'®. Voraussetzung ist der Kauf oder das Leasing eines Fahrzeugs. Ebenfalls forderfahig sind
Fahrzeuge, gleich welchen Antriebs, welche weniger als 50g CO,-Emissionen pro Kilometer
aufweisen. Fahrzeugumristungen werden nicht bezuschusst.

Weiterhin kédnnen grundsétzlich nur solche Fahrzeuge gefordert werden, welche ab dem 18.
Mai 2016 erstmalig in Deutschland zugelassen wurden und deren Nettolistenpreis 60000 €
nicht Uberschreitet. Hierdurch sind bspw. der Audi e tron quattro oder der Jaguar I-Pace von
dieser Forderung ausgeschlossen. Von der 60000 € Klausel ist seit dem 6. Marz 2018 das »Mo-
del S« des amerikanischen Automobilherstellers Tesla ausgenommen. Eine Ubersicht der Férder-
betrage liefert Tabelle 32.

Batterieelektro- und
Bund: 2000 €
Brennstoffzellenfahrzeug

keine lokalen CO,-Emissionen
Automobilhersteller:

2000 €

Bund: 1500 €

Automobilhersteller:  weniger als 50g CO,-Emission pro km

1500 €

Plug-In Hybrid und
andere Antriebe

Der Anteil wird zum aktuellen Zeitpunkt jeweils zu gleichen Teilen durch Automobilhersteller
und Bund getragen (Stand: 11.2019). Der Anteil, welcher von Seiten der Automobilhersteller
getragen werden muss, wird beim Kauf abgezogen, der Anteil des Bundes muss nach dem
Kauf beim Bundesamt fir Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle beantragt werden.

Beim Autogipfel im Kanzleramt am 5. November 2019 wurde beschlossen, den Bundesanteil
der Forderung fir alle bisher geférderten Antriebstechnologien zu verdoppeln [2].

Zusatzlich ist der Erwerb eines akustischen Warnsystems (AVAS') forderfahig. Dies muss zum
Zeitpunkt des Erwerbs serienmaBig vom Hersteller oder durch eine autorisierte Werkstatt einge-
baut worden sein. Der Einbau muss in ein gemaB der Richtlinie zu férderndes Fahrzeug erfolgt
sein. Die Forderung betragt pauschal 100 € pro Fahrzeug.

6 Dje Liste der férderfahigen
Fahrzeuge ist unter dem folgen-
den Link zu finden:
www.bafa.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Energie/lemob_
liste_foerderfaehige_fahrzeuge.
pdf?__blob=publicationFi-
le&v=96

(Abrufdatum:

4. Dezember 2019).

Tabelle 32: Férderung Fahrzeuge

Umweltbonus.

7 Elektrofahrzeuge sind bei ge-
ringen Geschwindigkeiten sehr
leise und damit insbesondere fiir
blinde und sehbehinderte Men-
schen schwer wahrnehmbar. Bei
dem Acoustic Vehicle Alerting
System (kurz: AVAS) handelt es
sich um eine akustische Zusat-

zeinrichtung.
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8Dje Liste der férderfdhigen
Fahrzeuge ist unter dem folgen-
den Link zu finden:
www.bafa.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Energielemob_
liste_foerderfaehige_fahrzeuge.
pdf?__blob=publicationFi-
le&v=96

(Abrufdatum: 16. Januar 2020).

“Der Antrag erfolgt direkt tber
das BAFA: https://fms.bafa.de/
BafaFrame/umweltbonus
(Abrufdatum:

4. Dezember 2019).
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Fordervoraussetzungen
Folgende Voraussetzungen gelten fur die Bewilligung eines Antrags:

= Der Netto-Listenpreis des Basismodells darf 60000 € netto nicht Gberschreiten.
Der Anteil der Automobilhersteller an der Férdersumme wird vom Kaufpreis abgezogen.
Der Anteil des Bundes muss nach dem Kauf des Fahrzeugs auf Initiative des Kaufers
beantragt werden.

®  Das Fahrzeugmodell muss sich auf der Liste der férderfahigen Fahrzeuge'® befinden.

= Der Erwerb (Kauf oder Leasing) sowie die Erstzulassung missen ab dem 18. Mai 2016
erfolgt sein.

®m  Das Fahrzeug muss im Inland auf den Antragsteller zugelassen werden (Erstzulassung) und
mindestens sechs Monate zugelassen bleiben.

®  Fahrzeuge mussen zu einer der Klassen M1 und N1 bzw. N2 gehoren, soweit diese mit
einer Fahrerlaubnis der Klasse B im Inland gefihrt werden durfen.

Kombination mit anderen Férderprogrammen
Eine Kombination mit anderen Férderprogrammen ist zulassig.

Antragsstellung
Die Antragstellung erfolgt Uber ein Online-Portal.” Die Férderung kann erst nach dem
Abschluss eines Kauf- oder Leasingvertrags beantragt werden.

Bei Bedarf kénnen weitere Informationen der Quelle dieses Kapitels (vgl. [3]) entnommen
werden.

5.3 »Sofortprogramm saubere Luft« des BMVI

Das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur férdert mit dem »Sofortpro-
gramm saubere Luft« u.a. die Elektrifizierung des urbanen Verkehrs. Gefordert wird die An-
schaffung von Batterieelektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen. Brennstoffzellenfahrzeuge wer-
den nicht geférdert.

Zuwendung

Das Sofortprogramm saubere Luft richtet sich an Stadte, Gemeinden, Landkreise, Zweckverban-
de, Landesbehorden, kommunale und Landesunternehmen sowie sonstige Betriebe und Ein-
richtungen, die in kommunaler Tragerschaft stehen oder gemeinnitzigen Zwecken dienen. Fur



kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersonlichkeit ist die jeweilige Kommune an-
tragsberechtigt. Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind antragsberechtigt, sofern die
Kommune bestatigt, dass die MaBnahme Teil eines kommunalen Elektromobilitdtskonzeptes ist.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhohe

Die Beschaffung von Neufahrzeugen bzw. von Fahrzeugen mit einer maximalen Laufleistung
von 1000 km wird gefordert. Eine Forderung von Leasingraten oder Mietkosten ist ausgeschlos-
sen.

Zur Bestimmung der Fordersumme werden in einem ersten Schritt die Investitionsmehrkosten
fur ein Elektrofahrzeug, d. h. die Differenz zwischen dem Listenpreis? eines forderungsfahigen
Fahrzeuges und einem Referenzfahrzeug, berechnet. In einem weiteren Schritt wird die Forder-
quote bestimmt, welche sich fur wirtschaftlich agierende Unternehmen zwischen 40 Prozent
und 60 Prozent bewegt. Gefordert wird der durch die Forderquote bestimmte Anteil an den In-
vestitionsmehrkosten. Die Forderquote hangt von den Geschaftszahlen und der GroBe des an-
tragstellenden Unternehmens ab und kann Tabelle 33 entnommen werden.

Klein Unter 50 Max. 10 Mio. € Max. 10 Mio. € 60 %
MittelgroB3 Unter 250 Max. 50 Mio. € Max. 43 Mio. € 50 %
GroB sonst 40 %

Bei der Bestimmung der Unternehmenskategorie ist zu beachten, dass sowohl die Mitarbeiter-
zahl, als auch der Umsatz oder die Bilanzsumme einer Kategorie erfillt sein missen, um dieser
zugeordnet werden zu kénnen. Es missen mindestens zwei Fahrzeuge pro Antrag beschafft
werden. Der Antrag ist online zu stellen.?!

In nicht wettbewerblichen Bereichen wird die Fahrzeugbeschaffung im Regelfall mit 75 Prozent
der Investitionsmehrkosten gefordert, bei finanzschwachen Kommunen sogar mit 90 Prozent.

20 Falls das antragstellende
Unternehmen vorsteuerab-
zugsberechtigt ist, werden die
Netto-Listenpreise herangezo-
gen. Ist dies nicht der Fall, wird
mit den Brutto-Listenpreisen

gerechnet.

Tabelle 33: Einstufung von
wirtschaftlich tétigen Unterneh-

men nach KMU-Definition.

2 Der Antrag muss Uber das
Easy-Online-Portal gestellt wer-
den: https://foerderportal.bund.
de/easyonline (Abrufdatum:

4. Dezember 2019).
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Fordervoraussetzungen

B Essind mindestens zwei forderfédhige Fahrzeuge pro Antrag erforderlich.

= Das Fahrzeug muss Uber einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ab Kauf im Eigentum
des Antragsstellers verbleiben.

m  Die Anschaffung des Fahrzeugs muss fir Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach Bewilligung des Férderantrags stattfinden.

= Fir alle anderen Zuwendungsempfanger stehen 18 Monate fir die Anschaffung zur
Verfligung.

= Plug-In-Hybridfahrzeuge, die eine Reichweite unter ausschlieBlicher Nutzung der
elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 50 km erreichen oder eine CO,-Emission
von 50 g/km unterschreiten, sind ebenfalls férderfahig.

= Fokus der FérdermaBnahme sind straBengebundene Elektrofahrzeuge der europaischen
Fahrzeugklassen M1-M3 (Pkw/Busse), der Klassen N1-N3 (Nfz) sowie L2e, L5e, L6e, L7e
(Leichtfahrzeuge) gemaB Richtlinie 2007/46/EG des Europaischen Parlamentes und des
Rates.

m  Nicht férderfahig sind Fahrzeuge mit Antriebsbatterie auf Bleibasis.

Kombination mit anderen Férderprogrammen

Grundsatzlich ist eine Forderung in Kombination mit anderen Forderprogrammen moglich.

Es besteht jedoch eine Abhadngigkeit zur Art der Forderung durch das andere Férderprogramm
(Prifung in Einzelfallen durch das BMVI).

Antragsstellung

Ein Antrag flr eine Forderung im Rahmen des »Sofortprogramms saubere Luft« erfordert in der
Regel eine Vorhabenbeschreibung. Dementsprechend ist eine geblindelte Antragsstellung Gber
Stadte und Kommunen beim BMVI empfohlen.

Da dieses Programm kein dauerhaftes Forderprogramm ist, kann eine Bewerbung nur innerhalb
der veroffentlichten Fristen der einzelnen Forderaufrufe erfolgen. Aktuell gibt es keinen Forder-

aufruf.

Bei Bedarf kdnnen weitere Informationen den Quellen dieses Kapitels (vgl. [4, 5, 6]) entnom-
men werden.
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5.4 »Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NIP)« des BMVI

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur férdert mit dem »Nationalen In-
novationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP)« die Anschaffung von
Brennstoffzellenfahrzeugen. Fokus ist die Férderung von Brennstoffzellenfahrzeugen im OPNV
und in Flotten.

Zuwendung

Forderfahig sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Hochschulen und auBeruniversitare
Forschungseinrichtungen. In begriindeten Ausnahmefallen kénnen auch Vorhaben von Gebiets-
korperschaften sowie weiteren rechtsfahigen Organisationen gefordert werden. Insbesondere
sollen kleine und mittlere Unternehmen zur Antragsstellung ermutigt werden. Die Fahrzeuge
mussen im Linienverkehr des OPNV oder in einer Fahrzeugflotte eingesetzt werden.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhéhe

Die Férderung gilt als Investitionszuschuss mit einer Férderquote von bis zu 40 Prozent der Diffe-
renzkosten eines Brennstoffzellenfahrzeugs zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug.
Diese Kosten beziehen sich auf einen Vergleich zwischen einem von Art und Ausstattungsmerk-
malen dhnlichen Referenzfahrzeug (auf Basis der Grundausstattung) und dem Brennstoffzellen-
fahrzeug. Fur kleine und mittlere Unternehmen kann ein zusétzlicher Bonus von 20 Prozent res-
pektive 10 Prozent gewahrt werden, sofern das Vorhaben andernfalls nicht durchgefihrt
werden kann (Kategorisierung der Unternehmen: siehe Tabelle 33). Die Investitionsmehrausga-
ben je Fahrzeugmodell sind vom BMVI in Anlage 1 zum Forderaufruf 5/2018 festgelegt. Die ein-
zigen momentan forderfahigen Modelle sind der Toyota Mirai sowie der Hyundai Nexo (Beschrei-
bung siehe Kapitel 2.2).

Fordervoraussetzungen
Es sind mindestens drei forderfahige Fahrzeuge pro Antrag erforderlich.

Kombination mit anderen Férderprogrammen
Das Forderprogramm ist derzeit nicht mit dem Umweltbonus des BAFA kombinierbar.

Antragsstellung

Ein Antrag fUr eine Forderung im Rahmen des NIP erfordert in der Regel eine Vorhabenbeschrei-
bung. Dementsprechend ist eine geblindelte Antragsstellung tber Stadte und Kommunen beim
BMVI empfohlen. Der Antrag ist online zu stellen.?

Bei Bedarf kdnnen weitere Informationen der Quelle dieses Kapitels (vgl. [7]) entnommen werden.

22 Der Antrag muss Uber das

Easy-Online-Portal gestellt wer-
den: https://foerderportal.bund.
deleasyonline (Abrufdatum:

4. Dezember 2019).
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5.5 Land Baden-Wiirttemberg

5.5.1 »BW-e-Gutschein«

Auf Landesebene fordert das Ministerium fir Verkehr Baden-Wiirttemberg im Rahmen des For-
derprogramms »BW-e-Gutschein« den Betrieb und den Unterhalt von batterie-elektrischen
Fahrzeugen sowie die Errichtung von Ladeinfrastruktur.

Zuwendung
Als antragsberechtigt gelten folgende Zuwendungsempfanger:

Fahrschulbetriebe
Carsharing-Unternehmen

Pflege- und Sozialdienste
Burgerbusvereine

Unternehmen mit OPNV-Servicefahrzeugen
Kommunale Betriebe

Kommunen

Medizinische Dienste

Landkreise

Gewerbetreibende mit Lieferverkehr

Diese Zuwendungsempfanger missen nach dem Stichtag 1. 2017 in Baden-Wrttemberg ein
neues Elektrofahrzeug (gemaB § 2 Nr. 2 EmoG) bestellen und zulassen und damit Gberwiegend
in Baden-Warttemberg verkehren.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderhéhe

Bezuschusst wird die Anschaffung rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Hierzu zéhlen
Brennstoffzellen- und Batterieelektrofahrzeuge. Fahrzeugumristungen werden nicht bezu-
schusst.

Die Zuwendung kann fir Betriebs-, Unterhaltungs- sowie Ladeinfrastrukturkosten fur Elektro-
fahrzeuge (Pkw, vierradrige (Leicht-)Kraftfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 t) mit Elektro-
antrieb bis zu einem maximalen Nettolistenpreis von 60000 € gemaB § 2 Nr. 2 und Nr. 4 EmoG
(maximal 100 Fahrzeuge in der Programmlaufzeit) verwendet werden.

Die Fordersumme wird als Festbetrag in Form eines Zuschusses fir gewerbliche und kommuna-

le E-Flotten gewahrt. Unterschieden wird hinsichtlich des Einsatzgebietes eines Fahrzeugs (siehe
Tabelle 34).
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Einsatzgebiet des Fahrzeugs Vertragsabschluss | Fordersumme (pro Fahrzeug)

Neukauf 5000 €
1666,66 €/ a (maximal 3 Jahre) bei
geleasten Elektrofahrzeugen

Einsatz in Gebieten mit
NO,-Grenzwertiberschreitung Leasing

, , ) Neukauf 3000 €
Einsatz in anderen Gebieten von
Baden-Wirttemberg _ 1000 €/ a bei geleasten Elektro-
Leasing
fahrzeugen

In Tabelle 35 sind jene Stadte aufgelistet, welche nach dem Ministerium fir Verkehr Ba-
den-Wirttemberg als Gebiete mit NO,-Grenzwertiiberschreitung gelten.

Backnang Mannheim
Esslingen Marbach
Freiburg Mdihlacker
Heidenheim Pleidelsheim
Heilbronn Ravensburg
Herrenberg Reutlingen
Leinfelden-Echterdingen  Steinheim
Leonberg Stuttgart
Ludwigsburg Tlbingen

Fordervoraussetzungen
m  es dirfen maximal 100 Fahrzeuge pro Antrag bezuschusst werden und der maximale
Nettolistenpreis je Fahrzeug von 60000 € darf nicht Uberschritten werden.
Kauf und Leasing umfasst Fahrzeuge der EG Fahrzeugklassen M1 oder N1
= Einsatz des Fahrzeugs Uberwiegend in Baden-Wirttemberg
= bei Kauf: mindestens drei Jahre
= bei Leasing: wahrend der kompletten Leasingdauer (maximal drei Jahre)
m  Destellen, kaufen oder leasen nach Erhalt des Zuwendungsbescheids

Kombination mit anderen Férderprogrammen
Eine Kombination mit der Bundesférderung (Umweltbonus) ist zulassig. Ebenso kann der
»BW-e-Gutschein« mit anderen Férderprogrammen kombiniert werden.

Tabelle 34: Férderrichtlinien

Programm »BW-e-Gutschein«.

Tabelle 35: Stadte mit NO,-

Grenzwertiberschreitung [8]
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2 Der Antrag kann unter
folgendem URL gestellt werden:
https://lwww.l-bank.de/formula-
rassistent/fh/bw-e-gutschein-an-
trag.html (Abrufdatum:

4. Dezember 2019).

Tabelle 36: Forderrichtlinien
Programm »BW-e-Gutschein«

flr E-Taxis

58

Antragsstellung

Der Forderaufruf gilt als dauerhafte Forderung und ist seit Juni 2019 ausgeschrieben. Die
Antragstellung erfolgt online Uber ein Portal der Landeskreditbank Baden-Wirttemberg
(L-Bank), welche vom Ministerium flr Verkehr Baden-Wirttemberg mit der Abwicklung der
Forderung beauftragt ist.

Bei Bedarf kénnen weitere Informationen den Quellen dieses Kapitels (vgl. [9,10]) entnommen
werden.

5.5.2 »E-Taxis«
Auf Landesebene fordert das Land Baden-Wirttemberg den Betrieb, Unterhalt und die Lade-
infrastruktur von batterieelektrischen E-Taxis.

Zuwendung

Als antragsberechtigt gelten:

= Taxibetriebe und

m  Mietwagenbetriebe nach dem Personenbeférderungsgesetz,

die nach dem Stichtag 1. November 2017 in Baden-Wrttemberg ein neues Elektrofahrzeug
bestellen und zulassen und damit Gberwiegend in Baden-Wurttemberg verkehren.

Geforderte Betriebstechnologie und Férderh6he

Durch dieses Férdermittel wird die Anschaffung von Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahr-
zeugen bezuschusst. Die Zuwendung kann auch fir Unterhaltungs- sowie Ladeinfrastrukturkos-
ten von E-Taxis verwendet werden. Eine Anschaffung des E-Fahrzeugs ist jedoch die Vorausset-
zung.

Die Fordersumme wird als Festbetrag in Form eines Zuschusses gewahrt. Unterschieden wird
hinsichtlich der Art des Erwerbs (siehe Tabelle 36):

Kauf 8000 € als Pauschalbetrag
Leasing 2667 €/a (max. 3 Jahre)



Fordervoraussetzungen
®m  Kauf und Leasing umfassen Fahrzeuge der EG Fahrzeugklassen M1 oder N1
B Einsatz im Taxibetrieb Uberwiegend in Baden-Wirttemberg

= bei Kauf: mindestens 3 Jahre

B bei Leasing: wahrend der kompletten Leasingdauer (maximal drei Jahre)
= Dpestellen, kaufen oder leasen nach Erhalt des Zuwendungsbescheids

Kombination mit anderen Férderprogrammen

Eine Kombination mit der Bundesférderung (Umweltbonus) ist zuldssig. Ebenso kann der »BW-
e-Gutschein« flr E-Taxis mit stadtischen E-Taxi-Forderprogrammen (wie z.B. der Landeshaupt-
stadt Stuttgart) und der Forderung der netzdienlichen Photovoltaik-Batterie-speicher kombiniert
werden.

Antragsstellung

Der Forderaufruf ist seit Juni 2019 ausgeschrieben. Die Antragstellung erfolgt online Uber ein
Portal der Landeskreditbank Baden-Wrttemberg (L-Bank), welche vom Ministerium fir Verkehr
Baden-Wirttemberg mit der Abwicklung der Férderung beauftragt ist.?*

Bei Bedarf kdnnen weitere Informationen der Quelle dieses Kapitels (vgl. [11]) entnommen
werden.

2 Der Antrag kann unter fol-
gendem URL gestellt werden:
https://lwww.l-bank.de/produkte/
finanzhilfen/e-taxis.html (Abruf-
datum: 4. Dezember 2019).
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6 ZUSAMMENFASSUNG

In dem folgenden Abschnitt werden die Kapitel 2, 4 und 5 tabellarisch zusammengefasst. Der
Leser erhalt hierdurch einen strukturierten Uberblick tiber das Angebot potentieller Fahrzeuge
(vgl. Tabelle 37), die Fordermdglichkeiten fir Ladeinfrastruktur (vgl. Abbildung 12) und die For-
derméglichkeiten fir Fahrzeuge (vgl. Abbildung 12).

** Die angegebenen Reichweiten Modell Elektrische Reichweite?

entsprechen den Hersteller-

Volkswagen e-up! 260 km
angaben.
Kleinwagen BMW i3 BEV 260 km
Smart EQ forfour BEV 153 km
Nissan Leaf BEV 270 km
Tesla Model 3 BEV 350 bis 560 km
Hyundai IONIQ Elektro BEV 311 km
Volkswagen e-Golf BEV 233 km
Volkswagen ID.3 BEV 330 bis 550 km
Kompaktklasse
Opel Ampera-e BEV 520 km
Mittelklasse Tesla Model S BEV 593 bis 610 km
SUV  Mercedes-Benz EQC BEV 471 km
Audi e-tron BEV 411 km
Tesla Model X BEV 565 oder 542 km
Nissan e-NV200 BEV 275 km
) Mercedes-Benz eVito BEV 150 bis 184 km
Kleintransporter . :
Iveco Daily Electric BEV 130 km
Tabelle 37: Ubersicht Nutzfahrzeuge Streetscooter Modelle BEV 101 bis 205 km
Fahrzeugangebot. Renault Kangoo ZE BEV 230 km
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Forderprogramme

Ladeinfrastruktur

Forderrichtlinie
Ladeinfrastruktur

Land BW

INPUT

Land BW

Fahrzeuge

Umweltbonus

Nationales Innovationsprogramm
Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie (NIP)

Sofortprogramm saubere Luft ke,ak:“ell

Elektrifizierung des Verkehrs

Land BW

Abbildung 12: Ubersicht
BW E-Gutschein Férderprogramme Lade-

Land BW infrastruktur und Fahrzeuge.
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